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JUDAICA

BEITRAGE ZUM VERSTANDNIS DES JUDISCHEN SCHICKSALS
IN VERGANGENHEIT UND GEGENWART

Der TodesprozeB des Messias Jesus

Die Verantwortung der Juden, Heiden und Christen fiir die
Kreuzigung Jesu Christi.

Von Prof. Dr. KARL LUDWIG SCHMIDT, Basel.

Wenn die ,,Judaica‘* als eine Zeitschrift von ,,Beitrigen zum
Verstindnis des jiidischen Schicksals in Vergangenheit und Gegen-
wart‘‘ ihr erstes Heft mit einer Abhandlung iiber den Todesproze§l
des Messias Jesus beginnen, so hat das seinen besonderen Sinn
in der Passionszeit 1945, jedoch iiber diesen Abschnitt des
christlichen Kirchenjahres hinaus im Blick auf die Judenfrage
als Kirchen- und Weltfrage tiberhaupt.

Was ist vor bald zweitausend Jahren unter der Regierung des
Kaisers Tiberius bei den ProzeBverhandlungen gegen Jesus im
SchoB des jiidischen Hohen Rates und vor dem rémischen Proku-
rator Pontius Pilatus in Jerusalem geschehen? Wie sind diese
Verhandlungen, die zur Hinrichtung Jesu gefithrt haben, zu ver-
stehen? Warum ist Jesus zum Kreuzestod verurteilt worden? Wie
ist gerade diese Vollstreckungsart vom Judentum aus zu verstehen?
Diese Fragen nach dem Was, Wie und Warum umschlieBen die
Frage nach der Tragweite des Todesprozesses Jesu,
wobei die zunichst juristisch und dann moralisch sich stellende
Frage nach der Schuld oder Nichtschuld der verant-
wortlichen Behorden, Menschengruppen und Einzelmenschen
nicht zu umgehen ist.
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Stellen wir die Frage genauer! Die Frage, wie sich das Leiden
und Sterben Jesu im Gegeniiber zur jiidischen und zur heidni-
schen Obrigkeit vollzogen hat, ist so alt wie dieser Vorgang seibst.
Je nach der Antwort, die wir hier geben kénnen und miissen, wer-
den die jiidische oder die heidnische Obrigkeit oder auch beide
zusammen mit Verantwortung und Schuld von nicht auszudenkeu-
der Auswirkung belastet. Wenn damals die geistliche oder die
weltliche Behorde oder aber eben beide verantwortlich gewesen
sind, so haben wir hier das gr6Bte und wichtigste Beispiel fiir
das Versagen einer oder zweier Behdrden vor uns. Dieser pathe-
tisch klingende Satz bedeutet dabei eine niichterne Feststellung,
wenn wir auch nur einen Augenblick die fort und fort sich aus-
wirkenden Folgen des Golgatha-Geschehens fiir die Kirchen- und
die Weltgeschichte bedenken. Vom Anfang der christlichen Kirche
an ist dieser selbst und durch sie der Welt mit Juden, Heiden
und Christen das grelle Bild der Verurteilung und Hin-
richtung Jesu durch seine Obrigkeit eingeprigt.?
Wer ist aber hier die eigentlich verantwortliche Behorde? Wie
steht es mit dem jiidischen Hohen Rat in seiner mehrschichtigen
und zum Teil gegensitzlichen Zusammensetzung aus Hohen-
priestern, Altesten und Schriftgelehrten, aus Sadduziern und Pha-
risdern, aus Adligen und Biirgerlichen, aus Klerikern, Theologen,
Juristen und Laien? Wie steht es mit Pontius Pilatus als dem
allein verantwortlichen réomischen Beamten? Wie steht es mit dem
dazwischen agierenden Herodes Antipas als dem Landes-
herrn des Galilaers Jesus? Ist auf der jiidischen Seite nur an den
Hohen Rat zu denken? Wie steht es mit dem jiidischen Volk
als solchem? Wie steht es mit den Jiingern Jesu, die ja nicht
als Mitschuldige verhaftet und hingerichtet worden sind? Wie
steht es mit dem Jiinger Judas Ischarioth, dem ,Verrater*
seines Meisters? Sind nicht iiber menschliches AusmaB hinaus
satanische Krifte am Werk gewesen? Wie steht es mit Jesus
im Gegeniiber zu seinen Jiingern einschlieBlich seines ,,Verriters,
im Gegeniiber zum jiidischen Volk, im Gegeniiber zum jiidischen
Hohen Rat und zum rémischen Prokurator vor, in und nach dem

1 Vgl. K. L. Schmidt, Das Gegenitber von Kirche und Staat in der
Gemeinde des Neuen Testaments, Theol. Blatter 1937 Sp. 1ff.

2



TodesprozeB? Wie steht es mit Gott? Gott selbst hat das alles
zugelassen und damit nun doch auch gewollt und vorherbestimmt.
Wie verhilt es sich bei solchem Aspekt mit der Verantwortung
und Schuld von Menschen?

Was haben die Juden selbst iiber den TodesprozeB des von
ihnen verworfenen ,,Messias‘ Jesus berichtet? Wir wenden uns
zuerst und vornehmlich an den Talmud.? Aufs Ganze gesehen
ist diese umfassende Uberlieferung in bezug auf Jesus sehr
diirftig.® Immerhin gibt es gerade iiber seinen TodesprozeB im
babylonischen Talmud einen verhiltnismaBig ausfiihrlichen Zusatz
zu einer Gesetzesbestimmung des Mischna-Traktats ,,Sanhedrin‘!:
,Vorher ruft ein Herold aus. Also nur (unmittelbar) vorher, frither
aber nicht. Dagegen wird ja gelehrt: ,Am Vorabend des Passah-
festes hangte man Jesus.‘ Vierzig Tage vorher hatte der Herold

2 Die Talmudstellen iiber Jesus sind hebraisch und deutsch am bequem-
sten zuginglich bei J. Aufhauser, Antike Jesuszeugnisse (Kleine Texte fir
Vorlesungen und Ubungen, hrsg. von /. Lietzmann, Nr. 126) 1913. Zur
Erkliarung vgl. vor allem A. Meyer, Jesus, Jesu Jinger und das Evangelium
im Talmud und verwandten jiidischen Schriften, bei E. Hennecke, Handbuch
zu den Neutestamentlichen Apokryphen 1904 S. 47ff.; J. Klausner, Jesus
von Nazareth (aus dem Hebriischen iibersetzt von W. Fischel, bevorwortet
vom Verfasser 1907 in Lausanne und 1922 in Jerusalem, copyright 1930 im
Judischen Verlag Berlin) 2. Aufl. 1934 S. 17ff. Mit Klausner setzt sich
umsichtig auseinander M. Goguel, Das Leben Jesu (aus dem Franzosischen
itbersetzt von R. Binswanger, mit Zusitzen des Verfassers und einem Geleit-
wort von W. G. Kiimmel) 1934 S, 20ff.

3 Hier wird man auf den Juden Klausner horen miissen, dessen Ein-
stellung Goguel auf S. 21 seines Jesusbuches klar und knapp so wiedergibt:
,Um diese Tatsache (die Geringfiigigkeit der talmudischen Uberlieferung
itber Jesus) zu erkldaren, bemerkt er (Klausner), dafl die Gewidhrsminner des
Talmud kaum von Ereignissen sprechen, welche sich auf die Periode des
zweiten Tempels beziehen. Er gibt zu bedenken, daB man fast nichts vom
Aufstande der Makkabier wiifite, wenn man nur talmudische Quellen hatte.
Es ist nicht verwunderlich, daB uns diese Uberlieferung nicht mehr Aus-
kunft itber Jesus gibt. Er lebte in der bewegten Zeit, als der Streit mit den
romischen Statthaltern begann; die Aufmerksamkeit war von Ereignissen
gefesselt, welche schwerwiegender erschienen, sodaB Jesus unbemerkt
bleiben konnte. Man hatte, als das Christentum eine Macht geworden war,
in den jiidischen Kreisen nur noch sehr unbestimmte Erinnerungen an Jesus.*

4  Sanhedrin‘ ist im Hebriischen das aus dem Griechischen kommende
Fremdwort cvrédgiov, Synhedrion, Synedrium.



ausgerufen: ,Er wird zur Steinigung hinausgefiithrt, weil er Zau-
berei getrieben und Israel verfithrt und abtriinnig gemacht hat.
Wer etwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, der komme und
sage es.‘ Da aber nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht wurde,
so hingte man ihn am Vorabend des Passahfestes. Ulla erwiderte:
,Glaubst du denn, daB man fiir ihn tberhaupt eine Verteidigung
zu suchen brauchte? Er war ja ein Verfiihrer, und der Allbarm-
herzige sagt: « Du sollst seiner nicht schonen, noch seine Schuld
verheimlichen!» Vielmehr war es bei Jesus anders, da er der Re-
gierung nahe stand‘.“5 Da der hier auftretende Rabbi Ulla am
Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr. lebte, bezieht sich sein Aus-
spruch auf eine éltere Uberlieferung. Den fritheren Rabbinen war
es wichtig, daB iiber Jesus als Verfithrer und Anstifter zur Ab-
triinnigkeit das Todesurteil gefillt worden sei. Dabei soll sich
der Jerusalemer Hohe Rat mit der Hinrichtung nicht beeilt, viel-
mehr vierzig Tage lang zugewartet haben, um Entlastungszeugen
zu finden und aufzubieten. Dies versetzte einen spiteren Rabbi in
Erstaunen, und er meinte den Grund fiir die Verzégerung absonder-
licherweise darin zu finden, daB die jiidische Beh6rde auf die romische
Riicksicht genommen habe, der Jesus nahe gestanden haben sollte.

Deutlich ist im Talmud die Absicht der fritheren Rabbinen,
den Hohen Rat zu entlasten: es sei kein fibereilter ProzefR
forciert worden; schlieBlich habe man aber doch Jesus als einen
Religionsverbrecher hinrichten miissen. Nicht so leicht ist die Ver-
bindung der zuerst beschlossenen Steinigung mit der dann
erfolgten Aufhidngung Jesu zu verstehen. Entweder ist die
durch den romischen Prokurator verfiigte Kreuzigung gemeint,
deren Prozedur auch beim rémischen Strafvollzug als Aufthingung
bezeichnet werden kann. Oder aber es ist als Todesart die nach
judischem Recht fiir Religionsverbrecher festgesetzte Steinigung
gemeint, der dann als verschiarfende Zusatzstrafe die Aufhingung,
d.h. Nichtbestattung des Leichnams gefolgt wire, woriiber der

5> Bei Aufhauser S. 441f. Bei H. L. Strack und P. Billerbeck, Kommentar
zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch 1922 ff. findet sich dieser
Text in den Erklirungen zu Matth. 26, 66. In den Mischna-Ausgaben findet
er sich nicht, weil es sich um einen Zusatz handelt, der erst im babylonischen
Talmud auftaucht.
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soeben genannte Mischna-Traktat ,,Sanhedrin‘‘ Niheres mitteilt.¢
Niher liegt aber doch wohl die allerdings nicht klar formulierte
Abfolge von Steinigungsabsicht und Kreuzigungsvollzug, d. h. also
Weitergabe des Verfahrens von den Juden an die Romer, in deren
Kompetenz die im jiidischen Strafrecht nicht vorgesehene Kreuzi-
gungsstrafe fiel.” Bei solchen Ungeklartheiten der talmudischen
Uberlieferung wird man sich schlieBlich doch fragen miissen, ob
ihr iiberhaupt ein quellenmiBiger Eigenwert zukommt, ob es sich
nicht vielmehr um ein apologetisches Echo auf die christliche
Uberlieferung handelt. Dieses Echo ist verworren, wie ja auch
sonst im Talmud sehr verhiillte und verschobene und daher hochst
strittige Anspielungen auf Jesus vorliegen. Was uns hier fiir den
TodesprozeB Jesu beschaftigt, ist aber jedenfalls eine Problematik,
die im Blick auf die Art des ProzeBverfahrens (kein iiberhasteter,
sondern ein moglichst geordneter ProzeB!) und die Art der Hin-
richtung (nicht die jidische Steinigung, sondern die roémische
Kreuzigung!) auch der dltesten christlichen Uberlieferung eignet.
Damit hiangt zusammen, daB im Talmud die Messiasfrage
beim Gerichtsverfahren gegen Jesus beschwiegen wird. Auch
die christlichen Quellen nehmen an dieser Problematik teil.

Die Briicke von der jiidischen zur heidnischen Berichterstat-
tung bildet der wohl gréBte griechisch schreibende Historiker der
Juden Flavius Josephus. Abgesehen von einer beildufigen
Bemerkung spricht sich dieser Apostata in allen uns iiberlieferten
Ausgaben seiner ,,Jiidischen Altertiimer‘ nur ein einziges Mal etwas
ausfiihrlicher iiber Jesus aus und erwihnt dabei auch die Verur-
teilung und Hinrichtung: ,,... als (obwohl) ihn auf Anzeige der
Angesehensten bei uns Pilatus mit dem Kreuzestod bestraft hatte,

. ¢ Sanhedrin VI, 5: Alle Gesteinigten werden gehingt. So die Worte
des Rabbi Elieser. (Andere) Weise (d.h. Gelehrte) aber sagen: gehingt wird
nur der Listerer und der Gotzendiener.* G. Hdlscher in seiner Ausgabe 1910
bemerkt dazu: ,,Diese Hingung (des Leichnams des Gesteinigten) hat also ...
nichts mit der Kreuzigung zu tun.” S. Kraup in seiner Ausgabe 1933 betont:
,,DaB der Gesteinigte auch gehiangt wird, scheint eine rabbinische Satzung zu
sein, die, soweit ich sehe, nirgends aus einer Schriftstelle abgeleitet wird.

" Deshalb sagt /. Gufmann in seinem Jesus-Artikel in der Encyclo-
paedia Judaica Bd. IX Sp. 77f., an der Talmudstelle iiber Jesus werde dar-
gelegt, daB er ,als Verfithrer und Irrlehrer gehiangt (gekreuzigt) wurde*.
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lieBen die nicht ab, die ihn vorher geliebt hatten.“s Nun ist aber
dieses berithmte sogenannte testimonium Flavianum, in dem das
zu lesen ist, bis zur volligen Unechtheitserklarung bestritten wor-
den. Wenn daraus iiberhaupt etwas auf Josephus selbst zuriickge-
fithrt werden kann?, so macht die soeben zitierte Notiz am ehesten
noch den Eindruck des Urspriinglichen. Es will mir scheinen, daB
die fiir ,,Anzeige‘ (seitens der Juden) und ,,Bestrafen‘
(seitens des Pilatus) gebrauchten griechischen Worter nicht
gerade ausgesprochen juristische Ausdriicke sind, immerhin aber
einen gewissen juristischen Geschmack haben, was man eher auf
das Konto des Josephus selbst als auf das eines spiteren christ-
lichen Interpolators setzen mag. Das erstgenannte Wort, mit dem
das Verhalten der jiidischen Oberen beschrieben wird, bedeutet
,»Anzeige‘ in einem etwas priagnanteren Sinn, wenn es nach der
Meinung der altesten Lexikographen da verwendet wird, wo das
Verbrechen schon ausgemacht ist und es sich um eine Anzeige
handelt, um die gesetzliche Strafe eintreten zu lassen. Das zweit-
genannte Wort, mit dem das Verhalten des Pilatus beschrieben
wird, zielt in der Rechtssphire zugleich auf Verurteilung und Be-
strafung ab. Josephus scheint anzunehmen, daBl die eigentliche
Verantwortung Pilatus zu tragen hatte, wobei aber nun der
modus procedendi im einzelnen nicht recht durchsichtig ist. Wie
vorhin beim Talmud melden sich auch hier Fragen an, die uns
bei den christlichen Texten zu beschiftigen haben werden.

Um so eindeutiger geben sich Ausfithrungen in einer aus dem
13. Jahrhundert stammenden slawischen Ubersetzung des
Werkes ,,Der jiidische Krieg‘ desselben Josephus. Nachdem
dort von Jesu offentlicher Wirksamkeit, insbesondere seiner Stel-
lung zum jiidischen Gesetz kurz berichtet ist, heift es weiter:
,und viele aus dem Volk folgten ihm nach und nahmen seine
Lehren auf. Und viele Seelen wurden wankend, meinend, daB sich

8 ... adrov vdeller TdY moWTWY avdedv map NUIY OTOVER EMTETLUNXOTOS
Iliddrov odx Emateavro of 1o modrov (aivov) ayamioavres, Josephus, Antiquitates
XVvIll, 3, 3.

9 Zum testimonium Flavianum und zu den anderen antiken Jesus-
zeugnissen vgl. K. L. Schmidt, Tatsache und Tragweite der Geschichtlichkeit
Jesu von Nazareth, In Extremis 1037 S. 185ff.
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dadurch befreien wiirden die jitdischen Stimme aus den romischen
Hianden. Es war aber fiir ihn Gewohnheit, vor der Stadt auf dem
Olberg sich mehr aufzuhalten. Dort aber auch gewihrte er die
Heilungen den Leuten. Und es versammelten sich zu ihm von
Knechten 150, aber vom Volk eine Menge. Da sie aber sahen seine
Macht, daB er alles, was er wolle, ausfithre durchs Wort, so be-
fahlen sie ihm, daB er einziehe in die Stadt und die romischen
Krieger und den Pilatus niederhaue und iiber uns herrsche. Aber
jener verschmihte es. Und hernach, als Kunde geworden war
davon den jiidischen Fiihrern, so versammelten sie sich mit dem
Hohenpriester und sprachen: ,Wir sind machtlos und schwach,
den Romern zu widerstehen. Da aber auch der Bogen gespannt ist,
so wollen wir hingehen und dem Pilatus mitteilen, was wir gehort
haben, und wir werden ohne Betritbnis sein, damit nicht, wenn
er von anderen es hort, wir sowohl des Vermogens beraubt als
auch selbst niedergemacht und die Kinder zerstreut werden.* Und
sie gingen hin und teilten es dem Pilatus mit. Und dieser sandte
hin und lief viele aus dem Volk niederhauen. Und jenen Wunder-
tater lieB er herbeifithren; und da er in betreff seiner ein Verhor
angestellt, so sah er ein, daB er ein Wohltiter sei, aber nicht ein
Ubeltater, noch ein Aufriihrer, noch ein nach der Herrschaft Stre-
bender, und lieB ihn frei. Er hatte nimlich sein sterbendes Weib
geheilt. Und er ging an seinen gewohnten Platz und tat die ge-
wohnten Werke. Und da wiederum mehr Volk sich um ihn ver-
sammelte, da verherrlichte er sich durch sein Wirken mehr als
alle. Von Neid wurden die Gesetzeslehrer vergiftet und gaben
Pilatus dreiBig Talente, damit er ihn tote. Und der, nachdem er
(sie) genommen, lieB ihnen den Willen, damit sie selbst ihr Vor-
haben ausfithren sollten. Und jene nahmen ihn und kreuzigten
ihn durch das viterliche Gesetz.“1® Dem hier Berichteten ent-
spricht in demselben Werk eine kiirzere spitere Stelle, wo es
heiBt: ,,Und iiber jenen Tafeln mit Inschriften hing eine vierte
Tafel mit Inschrift in jenen Buchstaben angebend: Jesus habe als

10 Die fiir uns hier in Betracht kommenden slawischen Josephusstiicke
sind am bequemsten zuginglich bei E. Klostermann, Apocrypha III (Kleine
Texte fiir Vorlesungen und Ubungen, hrsg. von H. Liefzmann, Nr. 11)
2. Aufl. 1911 S. 21{f.



Konig nicht regiert, er sei gekreuzigt von den Juden, weil er verkiin-
digte die Zerstérung der Stadt und die Ver6dung des Tempels.“1!

Dieser Bericht im slawischen ,,Josephus‘ ist eine
in sich ziemlich klare und recht verbliiffende Darstellung, der
man um ihrer Eigentiimlichkeit willen einen gewissen eigenen
Quellenwert nicht ohne weiteres absprechen mochte. Das Ganze
sieht aber eigentiimlicher aus, als es wirklich der Fall ist. Denn
gerade die eigentiimlich erscheinenden Einzelziige erinnern ent-
weder an christlich-kanonische Berichte, die verschoben und iiber-
steigert sind, oder stimmen einfach mit christlich-apokryphen
Uberlieferungen zusammen, aus denen sie fiiglich abzuleiten sind.
Daf Jesus bei manchen seiner Anhidnger den Eindruck eines fiir
eine Rebellion zu gewinnenden Volksfithrers gemacht
habe, 146t an die Tempelreinigung denken, die aber nun in unserem
Text messianisch-aktivistisch vergrobert ist. DaB die Anhinger
Jesu ihn vor allem dazu hitten bringen wollen, das jiidische Volk
vom romischen Joch zu befreien, erscheint als eine Ausmalung von
Joh. 6, 14f., wo erzidhlt ist, die Massen hitten nach ihrer wunder-
baren Speisung durch Jesus ihn mitreiBen und zum Koénig machen
wollen. DaB der Hohe Rat bereits vor einer Gerichtsverhandlung
gegen Jesus ihn dem Pilatus hitten ausliefern wollen, gibt sich
als eine Auswalzung von Joh. 11,47—53, wo geschildert ist, die
jiidischen Oberen, vorab der Hohepriester Kaiphas, hitten aus
Angst vor den Roémern die Beseitigung Jesu beschlossen. Wih-
rend aber nun im evangelischen Bericht Jesus ,nicht nur fiir das
Volk sterben sollte, sondern damit er auch die zerstreuten Kinder
Gottes in Eins zusammenbrachte‘, haben im slawischen Josephus-
Text die Fiihrer des Volkes Angst darum, daB durch Pilatus ,,die
Kinder zerstreut werden‘. Das Ganze spitzt sich schlieBlich dahin
zu, daB die jiidischen Oberen, ohne es notig zu haben, den gefil-
ligen Judas Ischarioth mit dreiBig Silberlingen zu bestechen, just
den widerwilligen Pontius Pilatus mit dreiBig Talenten bestechen,
sodaBl ihnen der unbequeme Jesus zur Hinrichtung durch sie selbst
iiberlassen wird. Diese denkbar starke Entlastung des Pi-
latus ist wiederum eine Vergroberung dessen, was iiber die

11 Ebenfalls bei Klostermann. S. die vorige Anm.



Haltung des romischen Beamten in der christlich-kanonischen und
christlich-apokryphen Uberlieferung mehr oder weniger verdeckt
erscheint, Die damit zusammenhingende Vorstellung, daB die
Juden selbst die Hinrichtung Jesu und zwar als Kreuzi-
gung vollzogen hitten, ist vollends apokryph und eignet vor
allem dem Petrusevangelium und den Pilatusakten, die sich als
heidnische Eigenquelle geben, in Wirklichkeit jedoch zu den christ-
licher Apokryphen gehoéren, was sich in einer Verkopplung der
Pilatusakten mit dem Nikodemusevangelium ausgewirkt hat.t
Nach alledem ist das Urteil vieler Forscher zu verstehen, die
imslawischen ,,Josephus* ein christlich-apokryphes Inter-
polationsunternehmen sehen. Dagegen ist aber m. E. nun doch mit
Recht gerade im Blick auf das Fragment, von dem wir oben aus-
gegangen sind, folgendes geltend gemacht worden: ,,Die Tendenz
des Textes ist ausgesprochen gegen das Christentum eingenom-
men; sie vermeidet die groben Verunglimpfungen, ist aber doch
nicht zu verkennen. Das Bild, welches sich im slawischen Frag-
ment darbietet, hiilt sich zu sehr an die christliche Uberlieferung,
um geeignet zu sein, die Christen zu veranlassen, ihren Glauben
aufzugeben; man muB sich eher vorstellen, daB es verfaBt wurde,
um die Juden zu verhindern, sich zum Christentum zu bekehren.*‘ts
So oder so hat aber auch ein solches Dokument fiir die Beantwor-
tung der Frage nach dem TodesprozeB des Messias Jesus eine
nicht zu unterschitzende Bedeutung. Gerade wenn Juden selbst
in spaterer christlicher Zeit das Verhalten ihrer Vorfahren so ana-
lysiert haben, wie das im slawischen ,,Josephus‘ vorgefiihrt ist,
dann ist eben doch iiber den Talmud und den griechischen ,,Jo-
sephus“ hinaus die zwischen Juden und Christen stehende Mes -
siasfrage schon als Frage zwischen Hohem Rat und jiidischem
Volk einerseits und Jesus und jiidischen Anhangern anderseits
gesehen worden. Sowie aber die Messiasfrage visiert wird, mu
die Haltung des romischen Prokurators betrachtet werden, der
dann nicht nur den MaBnahmen der geistlichen Behorde der Juden

12 Zu den Pilatusakten und dem Nikodemusevangelium vgl. K. L.
Schmidt, Kanonische und apokryphe Evangelien und Apostelgeschichten
1944 S. 63f.

13 So Goguel in seinem Jesusbuch S. 32.



gegen einen Religionsverbrecher Nachachtung um des Landfrie-
dens willen zu verschaffen hat, sondern der bei der Verquickung
des Messiastums mit der Politik eine eigene Entscheidung zu
treffen hat. Wenn im slawischen ,,Josephus‘ wie in anderen apo-
kryphen Texten Pilatus dieser Entscheidung hat ausweichen
wollen, so hat er dennoch nicht vollig aus dem Spiel bleiben
konnen. Insoweit muBl er doch seinerseits eine Entscheidung
treffen, als er den jiidischen Oberen freie Hand 1aBt. Wahrend jede
andere jiidisch-messianische Bewegung fiir einen Romer eindeutig
genug war, um sofort zupacken zu kénnen und zu miissen, d.h.
den Messiaspritendenten mitsamt seinen Anhdngern hinzurichten,
war das Messiastum Jesu, der ja auf einmal ohne faBbare An-
hinger dastand, in den Augen des Romers eine — Ver-
legenheit. Diese Verlegenheit, wie sie in der Messiasfrage des
Judentums einem Heiden nicht erspart blieb, konnte im Talmud
auBer Acht bleiben, weil man sich in dieser innerjiidischen Uber-
lieferung mit den Sorgen der heidnischen Behdorde um so weniger
zu befassen AnlaB fand, je mehr man dort den ganzen Todes-
prozeB Jesu abseits von der Messiasfrage als eine innerjiidische
Angelegenheit zu betrachten bestrebt war. Wenn ebenso im testi-
monium Flavianum des griechischen ,,Josephus‘ die Pilatus-Ver-
legenheit nicht berichtet wurde, so handelt es sich unter der Vor-
aussetzung der Echtheit der oben besprochenen Stelle um den
Bericht eines jiidischen Apostata, der kein den Pilatus entlastendes
Wort sagen konnte und wollte, weil damit doch ein die Gradheit
und Sicherheit des romischen Prokurators belastendes Urteil ver-
bunden gewesen wiare. Anders im slawischen ,,Josephus®, wo in
der nicht gescheuten Erorterung der Messiasfrage die Entlastung
des Pilatus versucht wurde, womit aber nun doch eine gewisse
Belastung des romischen Prokurators, der schlieB-
lich die Initiative verlor, in Kauf genommen werden mufBte.!t

12+ Wihrend es also darauf ankommt, den slawischen ,,Josephus‘ trotz
seines apokryphen Charakters sozusagen als einen Diskussionsbeitrag zur
Frage nach dem TodesprozeB Jesu zu verstehen, hat R. Eisler, "Inoovs facidevs
ob Pacidevoas 1929/30, den umgekehrten Weg eingeschlagen. Da Eisler im
Urchristentum eine in der Hauptsache politische Bewegung sieht, deren
Aktivismus durch die neutestamentliche quietistische Berichterstattung ver-
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Wenn der romische Historiker Tacitus — wir kommen
damit auf das einzige vorhandene und wesentliche Dokument iiber
den TodesprozeB, das wir einem Roémer verdanken, zu sprechen —
den Pilatus mit keinem Wort belastet hat, so ist das nicht in
der Weise geschehen, daB den jiidischen Oberen Vorhaltungen
wegen ihrer Einstellung gegen Jesus gemacht wiren. Ebenso lako-
nisch wie messerscharf duBert sich Tacitus in seinen ,,Annalen‘
im AnschluB an den Bericht iiber den Brand Roms unter dem
Kaiser Nero folgendermaBen: ,,... um den Lirm (das Volk machte
Nero fiir die Brandstiftung verantwortlich) zu beseitigen, schob
er (Nero) Angeklagte unter und belegte mit den ausgesuchtesten
Strafen diejenigen, die, weil sie durch Greuel verhaBt waren, das
Volk Christen nannte. Der, auf den dieser Namen zuriickgeht,
Christus, war unter der Herrschaft des Tiberius durch den Pro-
kurator Pontius Pilatus mit Hinrichtung bestraft worden. Fiir den
Augenblick war damit der verderbliche Aberglaube unterdriickt
worden; aber er brach wieder hervor, nicht nur in Judia, wo dieses
Ubel seinen Ursprung hatte, sondern auch in der Hauptstadt
(Rom), wo alle ScheuBlichkeiten und Schandbarkeiten von tiberall-
her zusammenflieBen und Anhidnger gewinnen.

Um zu verstehen, was Tacitus iiber den TodesprozeB jesu
gesagt, bzw. nicht gesagt hat, muB man auch das lesen,
was davor und darnach steht. Tacitus, der kaum einen Unterschied
zwischen Juden und Christen zu machen gewillt ist — mit seinen
antisemitischen, d.h. antijiidischen Augen hilt er den Juden
ihren angeblichen ,HaB gegen das Menschengeschlecht vor,
diesen aber auch den Christen —, macht auch keinen Unter-
schied zwischen Juden und Christus. Mit keinem
Wort kommt er auf die Auseinandersetzung zwischen der jitidischen
Behorde und Jesus zu sprechen. Es geniigt ihm die Feststellung,
daB Pilatus mit dieser querelle juive als dem AusfluB} eines ,ver-

deckt sei, sieht er im slawischen ,,Josephus‘‘ eine historische Quelle ersten
Ranges, die den politisch-messianischen Aktivismus Jesu besser erkennen
lasse als die anderen Quellen. Wihrend in Wirklichkeit durch diese slawi-
schen Texte der in den anderen Quellen geschilderte Tatbestand verschoben
ist, bewegt sich Eisler in dieser Richtung noch weiter, indem er den for-
cierten slawischen ,,Josephus‘ durch Streichungen und Abidnderungen noch
mehr forciert. ’
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derblichen Aberglaubens‘ aufgeraumt habe. Alles Weitere ist fiir
Tacitus uninteressant. Wenn er einen AnlaB gehabt hitte, sich
iiber den TodesprozeB Jesu naher zu duBern — in dem Bericht
iiber den Brand des neronischen Rom hatte er solchen AnlaB
nicht —, so wire ja wohl in seinem Urteil Jesus eher noch
schlechter als die jiidischen Oberen weggekommen; und auf keinen
Fall ware Pilatus wegen seines Eingreifens getadelt worden,
weil ihm hochstens zu viel Riicksichtnahme auf einen jiidischen
Wirrwarr hatte vorgeworfen werden konnen!s

Wie anders hat hier ein anderer Nichtjude und Nichtchrist
die Hinrichtung Jesu angesehen, der ungefihr ein Zeitgenosse
des Tacitus gewesen ist! Von dem Syrer Mara, einem uns nicht
naher bekannter Stoiker, ist aus einem umfassenden Mahnschrei-
ben an seinen Sohn folgendes erhalten: ,,... was hatten die
Athener fiir einen Nutzen davon, dafl sie Sokrates toteten, was
ihnen ja mit Hungersnot und Pest vergolten wurde? Oder die
Samier von der Verbrennung des Pythagoras, da ihr ganzes Land
in einem Augenblick vom Sand verschiittet wurde? Oder die Juden
von der Hinrichtung ihres weisen Konigs, da ihnen von jener Zeit
an das Reich weggenommen war? Denn gerechtermaBen nahm
Gott Rache fiir jene drei Weisen: die Athener starben Hungers,
die Samier wurden vom Meere bedeckt, die Juden umgebracht und
aus ihrem Reiche vertrieben, leben allenthalben in der Zerstreu-
ung. Sokrates ist nicht tot: wegen Platon, noch Pythagoras: wegen
der Herastatue, noch der weise Konig: wegen der neuen Gesetze,
die er gegeben hat.“16 Offenkundig ist unter dem ,,weisen Konig
der Juden‘ Jesus zu verstehen, dessen messianischer Titel in stoi-
scher Weise mit dem Idealbild des Weisen zusammengebracht
wird. Wenn man auch eine solche Betrachtung, fiir die Jesus ein

15 Wenn diese sich mir aufdringende Sicht fiir Tacitus zutrifft, so
eritbrigen sich allerlei Fragen, die man an seinen Bericht iiber Jesus heran-
getragen hat, ob dieser itberhaupt nicht ein christlicher Einschub, also unecht
sei, woher im Falle der Echtheit Tacitus sein Wissen genommen habe usw.
Hier vermag ich Goguel und anderen, mit denen er sich in seinem Jesusbuch
S. 35 ff. iiber die Frage nach einer jiidischen (Josephus?) oder heidnischen
(amtlicher Bericht?) Quelle auseinandersetzt, nicht zuzustimmen.

16 Der ganze Brief des Syrers Mara ist in deutscher Ubersetzung bei
Aufhauser S. 4ff. abgedruckt.
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groBes Exempel neben anderen ist, nicht iiberschitzen darf, so
ist sie doch jedenfalls sympathisch als ein kleiner Beitrag zur
Frage nach Verantwortlichkeit und Schuld von
Menschen fir die Hinrichtung Jesu.

Das Ergebnis unserer Erorterungen iiber die jiidischen
und heidnischen Quellen zum TodesprozeB Jesu ist
sparlich. Das kann nicht anders sein, weil es sich weniger um
ausgefithrte Darstellungen als um bloBe Hinweise handelt. Soweit
eine ausgefithrtere Darstellung wie im slawischen ,,Josephus‘‘ vor-
liegt, ist sie als Nachwirkung der christlichen Verkiindigung, gegen
die polemisiert wird, zu verstehen. Bis zu einem gewissen Grade
oilt das auch fiir die kurzen Hinweise im Talmud, im griechischen
,,Josephus‘‘, bei Tacitus und Mara.

Die schon rein quantitativ reicheren christlichen
Quellen kommen daher, daB eben nur die christliche Kirche von
vorneherein an der Festlegung und Weitergabe ihres ersten und
vornehmsten Mairtyrerberichtes ein betontes Interesse genommen
hat. Wihrend im Gemeindegottesdienst, aus der die erste Uber-
lieferung erwachsen ist, iber Jesu o6ffentliche Wirksamkeit vor
seinem Leiden und Sterben Einzelgeschichten als Perikopen vor-
getragen worden sind, die jeweils den ganzen Christus in Wort
und Tat verdeutlichen, ist das in der Leidensgeschichte anders.
Hier ist Jesus nicht mehr der, der aus seiner einzigartigen Ver-
bundenheit mit Gott heraus selbst handelt und spricht, sondern
der, an dem gehandelt und iiber den gesprochen wird, indem irdi-
sche Gerichte ihren Spruch fidllen und vollziehen. Derselbe, der
aus seiner Vollmacht heraus gerade noch in den ersten Tagen in
dem mehr und mehr sich mit jiidischen Wallfahrern aus aller Welt
filllenden Jerusalem Streitgespriche mit seinen Gegnern gefiihrt
und eine so auffillige Tat wie die Tempelreinigung vollzogen
hat, wird Objekt eines schnell sich abrollenden Geschehens an
ihm und dabei auch — iiber ihm, das er in seinen Willen, Gottes
RatschluB sich unterwerfend, aufnimmt, sodaBl er letztlich doch
nicht ein vergewaltigtes Objekt ist, sondern in einem bestimmten
Sinne auch jetzt noch bis zum Tod entscheidendes Subjekt bleibt.
Soweit er bei seiner Verhaftung und den behordlichen Verhand-
lungen spricht, reagiert er nur mit kurzen Antworten auf das, was

13



thm vorgehalten wird. Wenn er im iibrigen schweigt, so ist das
ein das sinnlos erscheinende Leiden als sinnvoll annehmendes
Schweigen, also weder eine allgemein philosophische Skepsis noch
ein besonders stoisches Pathos. Man wird Entsprechendes man-
chen altchristlichen Mairtyrerakten abspiiren kénnen und gerade
denen, in denen der Mairtyrer sehr schweigsam ist. In anderen
solchen Akten dagegen ist die Beredsamkeit des vor die Gerichts-
schranken gestellten und verurteilten Martyrers sehr groB8. Man
wird den Kanon aufstellen kénnen, daB ein Bericht mit wenigen
Worten des Mirtyrers historisch wertvoller ist als einer mit vielen
Worten.'” Im Martyriumsbericht iiber Jesus steht dabei als das
Eigentliche die Messiasfrage im Mittelpunkt, zu der sich
Jesus als s ein Geheimnis mehr andeutend, verhiillend und schein-
bar ausweichend ausspricht, weil die Menschen, Juden oder
Heiden, Behorden und Volksmassen, die ihm entgegentreten,
dieses nicht verstehen. Es ist deshalb begreiflich genug, daB die
oben besprochene jiidische und heidnische Berichterstattung die
Messiasfrage verschoben oder verschwiegen hat. An dem mit dem
Messias Jesus sich vollziehenden Geschehen hat seine erste Ge-
meinde in ihrem Bekenntnis zum Messias einen so starken Anteil
genommen, daB denkbar frithzeitig ein zusammenhidngender Be-
richt zustandegekommen ist. Mancherlei Einzelheiten werden in
diesem Ganzen wichtig. Ehe die Uberlieferung Zeit hatte, an
den Dingen herumzufeilen, war der Bericht iiber das Leiden und
Sterben Jesu schon festgelegt. Eine spatere Zeit hatte wohl gerne
aus erbaulichen und apologetischen Griinden dem Messias der
christlichen Gemeinde Reden vor einem Hohen Rat, einem Pilatus,
einem Herodes, auch dem jiidischen Volk in den Mund gelegt.
Aber der Bericht hatte schon lingst eine feste Form angenommen
und konnte ohne Schadigung der festgewordenen Gemeindean-
schauung nicht mehr abgeidndert werden. Daraus leitet sich die
groBe Ubereinstimmung zwischen den drei ersten Evangelien ab,
die sich in der Leidensgeschichte auch auf das vierte Evangelium

17 Der jungst verstorbene Berliner Althistoriker U. Wilcken hat die-
selbe Beobachtung an heidnischen Mairtyrerakten gemacht: Zum alexandrini-
schen Antisemitismus, Abh. der Kgl. Sichsischen Gesellschaft der Wissen-
schaften, Phil.-hist. KI. 1900.
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erstreckt.1® Fiir die erste Gemeinde, die bald nach Jesu Tod seinen
Martyriumsbericht niederlegte, war in ihrer Auseinandersetzung
mit der jidischen und heidnischen Umwelt ,,die geschehene Ge-
schichte selbst an sich Apologie genug‘.1?

Von dieser Vorschau iiber die Leidensgeschichte Jesu aus
konnten wir uns ihren Einzelheiten zuwenden, wie sie in
den Evangelien geschildert sind, wenn wir nun nicht doch in
dieser Berichterstattung formale und sachliche Unausgeglichen-
heiten und auch Widerspriiche festzustellen hitten. Gewill enthilt
der AufriB dieses Abschnittes der Jesusgeschichte nur wenige
Fugen und Nihte. Aber einige sind doch da, sodaB bei einem nicht
restlos gefestigten Aufril der erzahlten Geschichte der eine oder
andere Evangelist in die Lage versetzt werden konnte und muBte,
diesen oder jenen Einschub zu machen oder eine Umstellung vor-
zunehmen. Nicht alles so Erzidhlte ist sichere Tradition, sondern
manches ist mehr oder weniger sichere Komposition seitens der
Evangelisten. Das gilt vor allem fiir den mit den literarischen
Mitteln der Periodisierung und Psychologisierung arbeitenden
dritten und in anderer Weise fiir den groBe Bekenntnisszenen
darstellenden vierten Evangelisten.? Doch auch bei dem ersten
und dem zweiten Evangelisten finden sich einige ihnen und nicht
der iibernommenen Uberlieferung eignende pragmatische Notizen.”t
Bevor wir auf das in der evangelischen Erzihlung der Leidens-

18 Vgl. ,,Die Leidensgeschichte unsers Herrn und Heilandes Jesu
Christi nach den vier Evangelien, wie sie in alteren deutschen Kirchen-
gesangbiichern abgedruckt ist.

19 Diese Worte, die H. Jordan, Geschichte der altchristlichen Litera-
tur 1911 S. 84 iiber die Mirtyrerakten sagt, gelten auch fiir die Leidens-
geschichte Jesu.

20 Nicht gerecht wird dieser Sachlage die altere literarkritische
Methode der Evangelienforschung, wie sie mehr dem Historiker liegt, der
moglichst schnell und klar bestimmte Quellen eruieren will, als dem Philo-
logen, der stilkritisch den Uberlieferungen nachgeht und gegen eine allzu
bestimmte Quellenscheidung skeptisch ist.

2t Vgl. K. L. Schmidt, Der Rahmen der Geschichte Jesu 1019; daran
sich anschlieBend, mehr oder weniger zustimmend M. Dibelius, Die Form-
geschichte des Evangeliums 1919, 2. Aufl. 1933; R. Bultmann, Die Ge-
schichte der synoptischen Tradition 1921, 2. Aufl. 1931; G. Berfram, Die
Leidensgeschichte Jesu und der Christuskult 1922.
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geschichte Wesentliche eingehen, tun wir deshalb gut, vor-
her die schon rein zeitlich dlteren und dabei knapperen Hinweise
auf das uns beschiftigende Geschehnis zu betrachten, wie sie sich
in der faBbar dltesten Predigt der Apostel finden. Diese
apostolischen Stiicke tun uns den Dienst einer Sichtung des evan-
gelischen Stoffes und seiner Konzentrierung auf das Wesentliche.
Was haben diese Verkiinder des Kreuzes Christi iiber den Todes-
prozeB Jesu gesagt, was haben sie nicht gesagt?

Der Apostel Paulus spricht in seinem altesten uns erhal-
tenen Brief 1. Thess. 2,15 von den Juden, ,,die auch den Herrn
getotet haben, Jesus, und die Propheten, und uns verfolgt haben*.
Einerlei was im ProzeBverfahren Jesu mit seinen einzelnen
Etappen geschehen ist, jedenfalls tragen die Juden, nicht Pila-
tus, auch nicht nur die jiidischen Oberen, sondern das jiidische
Volk als solches die eigentliche Verantwortung. Wenn 1. Tim. 6,13
der Adressat gemahnt wird ,,vor dem Angesicht Gottes, der allem
Leben spendet, und Christi Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute
Bekenntnis bezeugt hat‘, so machen diese Worte den Eindruck
einer Bekenntnisformel, in der aber nun genau so wie im soge-
nannten Apostolischen Glaubensbekenntnis iiber die richterliche
Einstellung des rémischen Prokurators kein Wort verloren wird.
Zuy Festlegung des ausgezeichnetsten Datums der Jesusgeschichte
heiBt es nur: ,,Vor, d. h. bei (éz() Pontius Pilatus‘. Die verwendete
griechische Priposition ist so neutral wie in entsprechenden Wen-
dungen des Mairtyrerbischofs Ignatius, der zweimal nur das wirk-
liche Geschehnis gegen allen Doketismus betont (Magn. 11,1;
Smyrn. 1, 2) und einmal die kosmischen AusmaBe betrachtet:
,,Jesus Christus, der ... wahrhaft verfolgt wurde unter Pontius
Pilatus, wahrhaft gekreuzigt wurde, wobei zuschauten die Himm-
lischen und Irdischen und Unterirdischen* (Trall.9,1). In eben-
solcher Weise ist weit ausholend und tief greifend die paulinische
Aussage 1.Kor. 2,8 mit dem Hinweis auf die Weisheit Gottes,
die im Christuskreuz beschlossen liegt und ,,die keiner der Herr-
scher dieses Aeons erkannt hat; denn wenn sie sie erkannt hatten,
so hatten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Der
Exegetenstreit, ob hier irdische oder himmlische Machthaber, d. h.
Pilatus mit oder ohne die jiidischen Oberen einerseits oder bése
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Engelmichte anderseits gemeint seien, ist gegenstandslos und
zugleich aufschluBreich. Die gesamtbiblische Sicht der bosen, ge-
fallenen Engel, die mit dem Satan an der Spitze die allein Gott
und seinem Christus gehérende Macht usurpieren, 1aB8t in erster
Linie an eben diese himmlischen Michte denken, die in reicher
Fiille mit dhnlichen Ausdriicken bedacht werden: ,,Herrschaften,
,»Michte“, ,Gewalten*,  Throne‘. Gerade damit geht aber in
zweiter Linie die Sicht der irdischen Maichte nicht verloren, son-
dern wird dahin ausgerichtet und verstarkt, daB diese zu ihren
Taten, d. h. Untaten von diamonischen Kriften vorgetrieben sind,
ohne daBl ihnen deshalb die Verantwortung abgenommen ware.
Denn die Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, haben
sich von Didmonen gebrauchen, d.h. miBbrauchen lassen?? Von
hier aus ist nun auch der paulinische Hinweis 1.Kor. 11,23 auf
,,die Nacht, in der er ibergeben wurde‘ zu verstehen. Man kann
und muB hier an die Tat des ,Verriters Judas Ischarioth
denken, darf aber dariiber nicht vergessen, daB damit nicht das
Eigentliche dieser Tat getroffen ist, deren agens iiber sekundires
Geschehen des Vordergrundes hinaus ein primires Geschehen des
Hintergrundes ist: Judas ist ein Werkzeug des Satans und —
Gottes!2 |

22 Vgl. die einschligigen Artikel iiber doy#, doywv, dvawus , éovola,
xvoworys, dodvoc  im ,, Theologischen Worterbuch zum Neuen Testament,
wo die Angelologie, bzw. Dimonologie mit reichen Belegen erortert ist.
Wenn jedoch in Bd. 1 1933 S. 488 G. Delling erkliart: ,,to0 aidvos rovrov
gen obj, nicht temp, nicht auf irdische Michte beziehbar®, so ist dem nicht
zuzustimmen, weil auch bei der Annahme eines genetivus obiectivus dig
irdischen Machthaber mitzudenken sind. Man wird sonst dem oben im Text
vorgefithrten Beziehungsreichtum der Damonologie nicht gerecht. Ignatius
hat an der genannten Stelle durchaus sachgemiB iiber der Nennung der
himmlischen und unterirdischen Machthaber die irdischen nicht vergessen.

28 Auch hier kann dem ,,Theologischen Wé&rterbuch zum Neuen Testa-
ment“ nicht zugestimmt werden, wenn dort in Bd. 2 1935 S. 172
F. Biichsel in seinem Artikel iiber mapadiddvar dekretiert: ,,1 K 11,23b ist
unzweifelhaft der Verrat des Judas gemeint. Denn in der Nacht wurde Jesus
nur von Judas ausgeliefert. Wenn er dabei gegen W. Bauer, Griechisch-
deutsches Worterbuch zum Neuen Testament ... s.v. polemisiert, so muB
im Gegenteil gesagt werden, daB hier der Lexikograph einen richtigen
biblisch-theologischen Anlauf genommen hat, dann aber noch zu zaghaft
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Paulus sagt 1.Kor. 11,23 nicht: ,Er wurde verraten‘, son-
dern: ,Er wurde iibergeben‘. Denn aagadidévac ist nicht ohne
weiteres identisch mit m#godidévar, welches Verbum ,,verraten
bedeutet, wihrend das erstgenannte Verbum auf ,,iibergeben
im Sinne von ,ausliefern‘ abzielt. Als Ausdruck der Polizei- und
Gerichtssprache hat das Wort die priagnantere Bedeutung ,,zwangs-
weise vorfithren, | gefangen iiberliefern‘‘. Bei der Tat des Judas
handelt es sich nicht um diese Prignanz, weil sie eine Angeberei,
eine Denunziation ist, die dann tatsichlich auf einen Verrat hin-
auslauft. Es ist wichtig, daB Paulus sich allgemeiner oder, wie
man wohl auch sagen kann, zuriickhaltender, dafiir aber nun in eine
andere Richtung vorstoBend, ausdriickt. Denn das von ihm visierte
,Ubergeben* ist letztlich eine Tat Gottes selbst und seines Chri-
stus. Gott ist der, ,,der seinen eigenen Sohn nicht geschont, son-
dern fiir uns alle iibergeben hat‘, heifft es Rom. 8, 32. Christus
ist der, ,,der mich geliebt und sich selbst iibergeben hat fiir mich*,
heiBBt es Gal. 2,20, dhnlich Eph. 5, 2. DaB in solchem Zusammen-
hang die Betrachtung eines nun auch dann noch satanisch-damoni-
schen Werkes fiir Paulus nicht auBler acht bleibt, ergibt sich dar-
aus, daBl er Rom. 1, 24. 26. 28 von dem Gott spricht, der die Men-
schen ,,in die Begierden ihrer Herzen!, ,jin die ehrlosen Leiden-
schaften‘, ,in einen verworfenen Sinn‘‘ |iibergeben‘ hat. Das alles
ist aber auch wieder in die Verantwortung der Menschen ge-
schoben, von denen es Eph. 4,10 heiit, daB sie ,,sich selbst der
Ausschweifung iibergeben‘‘ haben. Dieser Gesamtkomplex ist mit-
zudenken, wenn Rom. 4,25 aus Jes. 53, dem Hauptkapitel vom
leidenden Gottesknecht, zitiert ist: Christus ist der, ,,der fiiber-
geben wurde um der (unserer) Siinden willen*.

Um abzuklaren, daBl wir es hier nicht nur mit einer paulini-
schen Denkart zu tun haben, empfiehlt es sich, gleich die anderen
neutestamentlichen Hinweise auf das ,,Ubergeben‘ beim Todes-
prozeB Jesu zu betrachten. Apgsch. 3,13 stellt Petrus den Jesus

gewesen ist, wenn er in der 3. Aufl. 1937 Sp. 1024 zu 1. Kor. 11,23 sagt:
, - - - bel Pls ist freil. nicht sicher, ob er bei der ,Ubergabe‘, der ,Ausliefe-
rung‘ an den Verrat des Judas denkt. Genau wie in der Sache der himm-
lischen und irdischen Michte beim Tode Jesu (s. die vorige Anm.) ist
auch hier an eine andere Macht und Judas zu denken.
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hin, ,,den ihr (Juden) iibergeben habt‘. In der Rede des Stephanus
ebenda 7,42 heiBt es von Gott selbst: er hat die Israeliten in der
Wiiste dahin ,,iibergeben*, daB sie Gotzendienst trieben. Vollends
fiir die Evangelien mit ihren Leidensverkiindigungen Jesu und
ihrer Erzahlung vom Leiden und Sterben Jesu ist dieses ,,Uber-
geben‘ das entscheidende Motivwort. In der zweiten Leidens-
verkiindigung Mark. 9, 31 par. sagt Jesus von sich selbst: ,,Der
Menschensohn wird iibergeben werden in die Hinde von Men-
schen.” Dieselbe Aussage, niher ausgefiihrt, findet sich in der
dritten Leidensverkiindigung Mark. 10, 33 par. In der ersten Lei-
densverkiindigung Mark. 8,31 par. ist das unabwendbar Kommende
unter das ,,MuB* gestellt. Dringlicher wird diese Voraussage des
sUbergebenwerdens* in den ofters wiederkehrenden Hinweisen
auf den ,Verrat’ durch Judas. Dabei ,jiibergibt‘‘ dieser Judas
seinen Meister an die Juden; und diese Juden ,jibergeben‘‘ den
ihnen ,,Ubergebenen‘ an Pilatus; und dieser Pilatus mochte am
liebsten den ihm ,,Ubergebenen‘ zuriick ,,iibergeben‘‘ an die jiidi-
schen Oberen, bzw. das jiidische Volk, um ihn dann schlieBlich
zur Hinrichtung an seine Soldaten zu ,jibergeben‘. Dieses Ge-
schehen mit seinem peinlichen Hin und Her, wofiir wir hier nicht
alle Textstellen zu nennen brauchen, ist ein solches Wirrnis, daf}
man schier nicht mehr wei}, wer als der ,,Ubergebende* eigentlich
gemeint ist. Wenn Joh. 190, 11 Jesus vor Pilatus sagt: ,,Deshalb
hat der, der mich dir iibergeben hat, groBere Siinde‘, so kann
man nicht wissen, wer da nun eigentlich gemeint ist, ob Kaiphas
oder die jiidischen Oberen oder die Juden iiberhaupt oder Judas
oder der Satan. Man braucht das aber auch an dieser Stelle nicht
zu wissen, weil ja alle Menschen, wie sie vom Satan vorgetrieben
werden, gemeint sind.2* Dieser Sicht entspricht die Art, wie iiber
die Tat des Judas gesprochen ist. Im Neuen Testament tragt dieser
,Verriter diesen uns so gelaufigen Titel so gut wie gar nicht.

2+ Vgl. die verschiedenen Kommentare mit ihrer hier falsch gestellten.
Alternativfrage. R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes 1941 S. 513
sagt zu Joh. 19, 11: Der zapadotc ist natiirlich weder Judas noch Kaiphas,
sondern es sind die Juden iiberhaupt (s. 18, 30); der (generelle) Sing. ist
durch die sentenzhafte Formulierung veranlaft.“ Auch dieses Votum ent-
hilt noch zu viel Alternative. :
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Nur ein einziges Mal, namlich Luk. 6,16, wird er so genannt, wie
Apgsch. 7,52 Stephanus die jiidischen Oberen als die anprangert,
die von jeher ihre Propheten verfolgt haben und nun Jesu ,Ver-
riter und Morder* geworden sind. Im iibrigen geht aber Judas
durch die neutestamentliche Berichterstattung nicht mit einem ihm
angehingten Titel, sondern unter der Bezeichnung seiner Funk-
tion als der, der Jesus ,jiibergeben wird‘ und ,jiibergeben hat‘‘.
Wenn Joh. 13,29 erzihlt ist, er habe die Kasse Jesu und seiner
Jinger verwaltet, so hat man gerne daraus geschlossen, Geldgier
habe ihn zu seiner Tat getrieben, indem man seine geizigen Ein-
winde gegen die Salbung Jesu in Bethanien Joh.12,4ff. dazu
verrechnete. Doch iiber solche Motivierung schweigt sich gerade
das vierte Evangelium aus, macht aber dafiir um so betonter auf
die Satansverhaftung des Judas aufmerksam: Joh. 13,2; dhnlich
schon Luk. 22,3. Wenn der Satan als der Exekutor des géttlichen
Ratschlusses zu verstehen ist, so steht Gott selbst letztlich hinter
der Tat des Judas.? Die Pfingstpredigt des Petrus Apgsch. 2, 23
nennt demgemal Jesus den, ,,der nach Gottes festgesetztem Rat-
schluB und Vorsatz ausgeliefert war‘‘.2

Es versteht sich, daB bei solchem ,MuB‘ Gottes, wie es
in dem ,,Ubergebenwerden‘ Jesu durch Menschen an Menschen
beschlossen liegt, alle diese Menschen im Todesprozef Jesu zu-
riicktreten. Es versteht sich aber auch, daB sie nicht so stark
zuriicktreten, um in ihrer Verantwortung iiberhaupt nicht mehr
gesehen zu werden. Wenn, wie wir erortert haben, die Juden
belastet sind und als die eigentlich Verantwortlichen erschei-
nen, so ergibt sich daraus, daB Pilatus entlastet ist und
als der weniger Verantwortliche erscheint. Dem entspricht das
iiber die paulinischen Briefaussagen hinaus etwas ausfiihrlichere
Kerygma der Apgsch. Wie 7,52 Stephanus halt 4,10; 5, 30 Petrus
dem Hohen Rat vor, daB er Jesus gekreuzigt, bzw. ans Holz ge-

25 Gut E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus 1937 S. 206 f. zu
Mark. 14, 10: ,,Hier liegt der Grund, weshalb die Erzihlung an den auBeren
Mitteln und den inneren Motiven dieser ,Ubergabe‘ kein Interesse hat.*

26 Im Neuen Testament ist &xdoros ein Hapaxlegomenon. Der Ausdruck
bedeutet wortlich ,,herausgegeben‘ im Sinne von ,ausgeliefert, womit das
oben besprochene ,Ubergebenwerden noch verschirft wird.
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hangt und getotet habe. Wenn 10,39 Petrus dieselbe Aussage
macht, so ist das handelnde Subjekt nicht besonders markiert. Es
i1st ohne weiteres deutlich, daB er das Volk der Juden als mit dem
Hohen Rat solidarisch verantwortlich ansieht. Noch deutlicher
wird das, wenn in den apostolischen Reden an dieses Volk, die
Synagoge, der TodesprozeB Jesu zur Sprache kommt. In seiner
Pfingstpredigt 2, 23 halt Petrus den zum Fest versammelten ,israe-
litischen Miannern‘ vor, daB sie Jesus ,,durch die Hand der Gesetz-
losen (ans Kreuz) geheftet und getotet haben. Das will besagen,
daB die Juden ihr Argernis am Kreuz eines ,,Messias‘ in das
Argernis ihrer Solidaritit mit den Heiden, den sonst von ihnen
so verachteten gesetzlosen, d.h. gottlosen Menschen verwandelt
haben. Dabei hat sich der einzige in Betracht kommende Repri-
sentant dieser Heiden besser benommen als die Juden, wenn 3,13 ff.
Petrus von dem Jesus spricht, ,,den ihr iibergeben und vor dem
Angesicht des Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser geurteilt
hatte, (ihn) freizulassen; ihr aber habt den Heiligen und Gerechten
verleugnet und habt gefordert, daB euch ein Morder geschenkt
wiirde‘. Hier ordnet sich schlieBlich 13,27f. Paulus mit noch
betonteren Aussagen ein, wenn er in einer jiidischen Synagoge vor
Juden und aus dem Heidentum herkommenden Proselyten sagt:
., ... die, welche in Jerusalem wohnen, und ihre Oberen haben
diesen (Jesus) verkannt und so auch die Stimmen der Propheten
... durch ihr Urteil erfiillt?’; und obwohl sie keinen Grund zu
einem Todesurteil fanden, forderten sie von Pilatus, daB er ge-
totet werde‘“. Der Heide sollte also tun, was sie, die Juden, nicht
tun durften, zu tun nicht wagten! Genau genommen, widerspricht
das der Angabe Luk. 22,71, d. h. einer Stelle, die von demselben
Verfasser wie die Apgsch. stammt, wenn dort wie auch bei Mark.
und Matth. die jidischen Oberen die Schuldfrage bei Jesus bejaht
haben. Immerhin ist hier bei der synoptischen Vergleichung der
Evangelienstellen ein nicht unwichtiger Unterschied bemerkens-
wert: wiahrend Mark. 14,64 und Matth. 26, 66 ausdriicklich hin-
zugefiigt ist, daB die vom Hohenpriester nach dem Gewicht der bei

27 Diese Sicht entspricht durchaus dem, was wir in den beiden vorigen
Abschnitten oben vom ,,Ubergebenwerden‘ gesagt haben.
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Jesus zu Tage getretenen ,Blasphemie‘* befragten jiidischen
Richter geantwortet haben, er sei ,des Todes schuldig®, fehlt
dieser ausdriickliche Hinweis im lukanischen Bericht. Es kiindigt
sich damit die Frage an, ob die Juden, insbesondere ihre
Oberen nicht doch bis zu einem gewissen Grad entlasteter
sind, als sie belastet erscheinen. Warum? Auch im
Fall eines objektiven Fehlurteils konnten sie subjektiv von der
Richtigkeit ihres Urteils {iberzeugt gewesen sein. Gegeniiber
dieser mehr menschlichen Sicht, fiir die dann auch rein juristische
Fragen wichtig werden, ist die bis jetzt von uns besprochene apo-
stolische Uberlieferung ziemlich spriode, weil abgesehen von der
Entlastung des Pilatus im iibrigen keine rechte Differenzie-
rung der am Todesproze Jesu beteiligten Menschen faBbar ist.
Es drangt sich die Frage auf, ob darin die ausgefiihrtere Bericht-
erstattung in den Evangelien trotz oder vielleicht gerade wegen
ihrer Unausgeglichenheit ergiebiger ist.

Wie steht es mit den Leidensverkiindigungen Jesu, die, wie
wir gesehen haben, als Ganzes besonders stark von dem Gesichts-
punkt des ,,Ubergebenwerdens Jesu an die jiidischen Oberen und
von diesen weiter an die Heiden bestimmt sind, im einzelnen
jedoch nicht vollig ausgeglichen erscheinen? Die erste Lei-
densverkiindigung Mark. 8, 31f. lautet: ,,Es muBl der Men-
schensohn — das ist die wichtigste messianische Selbstbezeich-
nung Jesu! — viel leiden und verworfen werden von2 den Altesten
und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getétet werden.
Die Parallelstellen Matth. 16,21 und Luk. 9,22 sind fast gleich-
lautend. Das stark betonte Wort ,verwerfen‘, drodoxuialew,
bedeutet: nach voraufgegangenem ,priifen, doxiudler, ,ver-
werfen‘“?*, wie man etwa auch eine Miinze fiir unecht erklart.
Dieser pragnantere Sprachgebrauch konnte also besagen, daB hier
das durch die jiidischen Richter ausgesprochene Todesurteil ge-
meint sei. Da jedoch an anderen neutestamentlichen Stellen, die

‘r 28 Mark. 8,31 in den besten Handschriften hat als einziger von den
drei Synoptikern das prignante ¢aé (,,von‘* beim Passiv!).

29 Die Lexica bringen juristische Belege in bezug auf die Ablehnung

von ausgelosten Beamten, die den. an sie zu richtenden Forderungtn mcht

geniigen, oder die Streichung aus der Soldatenliste u. a. '
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nun ebenfalls den Tod Jesu visieren, von dem Stein gesprochen
wird, ,,den die Bauleute verworfen haben‘ (Psalm 118,22 von
Mark. 12,10 par.; Apgsch. 4,11; 1. Petr. 2, 4ff. zitiert; vgl. dazu
Rom. 9, 33), haben wir es hier jedenfalls nicht nur mit einem
juristischen Ausdruck zu tun, sondern mit einem Hinweis auf die
Ablehnung der eschatologischen Gottesgabe durch die Menschen,
die sich faktisch im Todesurteil gegen Jesus vollzieht. Wenn das
Wort ,verwerfen‘ so zu verstehen ist, dann kommt in der ersten
Leidensverkiindigung alles auf diese Ablehnung Jesu durch die
judischen Oberen an, der dann die Hinrichtung folgt. Wer genau
das Urteil vollstreckt hat, wird nicht gesagt. Es ist die ganze
damalige Menschheit, die Jesus entgegengetreten ist. Diese von
uns hier gezogene Folgerung ist insofern keine bloBe Hypothese,
als sie ja nun im Jesuswort Luk. 17,25 ausgesprochen ist: | ... er
muB viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
Jesus sieht sich der ganzen damaligen jiidischen Generation als
einer einheitlichen Masse gegeniiber. Von dieser Masse ist auch
Pilatus nicht ausgenommen, der als romischer Prokurator der be-
sondere Reprasentant der ,,Welt, des xdouoc, ist. Doch zu dieser
Welt, von der es 1. ]Joh. 5,190 heifit: ,,Die ganze Welt liegt im
Argen‘, gehoren doch auch und sogar gerade die Juden. Und
selbst die Jiinger Jesu haben sich vor und bei und nach dem Todes-
gang Jesu von der Welt nicht losgelost. Vorher hatten sie im
Verein mit den jidischen Verwandten Jesu ihren Meister zu einer
Aktion in Jerusalem dringen wollen: ,,Offenbare dich der Welt!*
(Joh.7,4). Damit hangt zusammen, daB nach der ersten Leidens-
verkiindigung, in der Jesus den siegenden Menschensohn (Daniel-
buch) und den leidenden Gottesknecht (zweites Jesajabuch) zu-
sammenschaut, Petrus nein sagt und von Jesus als dem Satan ver-
fallen getadelt wird. Wie schwer das zu verstehen ist, eine wie
,,harte Rede‘ das alles ist?’, ergibt sich vor allem daraus, daB

30 Vgl. G. Dehn, Jesus Christus, Gottes Sohn, eine Einfithrung in das
Evangelium des Markus 1940 S. 167f., wo es von Jesus heifit: ,Er ist
hier nur Lamm, aber nicht Held ...* Gegeniiber dieser Entgegensetzung
von Lamm und Held mochte ich allerdings doch zu bedenken geben, daB
beides weniger einander entgegengesetzt als nun doch gleichgesetzt ist.
Vgl. K. L. Schmidt, Aus der Johannesapokalypse 1944 S. 13 f..
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Luk. diese Szene nicht erzdhlt hat. In solcher Zuspitzung hat er
den zwischen Gott und Mensch iiberhaupt aufgebrochenen Gegen-
satz nicht schildern kénnen und wollen. Matth. hat mit kleinen
Abweichungen den Mark.-Bericht gemildert. Die Berichterstatter,
die mancherlei Aussagen iiber die Verantwortung der Menschen
fiir den Tod Jesu iibernommen und weitergegeben haben, sind
nicht gleichmiBig mit der Not fertig geworden, die mit dem immer
wieder durchbrechenden Gesamtthema gegeben ist: im Grunde
hat nicht dieser oder jener Mensch, nicht diese oder jene Men-
schengruppe, nicht diese oder jene Behorde dem Mann aus Naza-
reth in Jerusalem den ProzeB gemacht und ihn getotet, sondern
,,man‘ hat ihn getotet.

In der zweiten Leidensverkiindigung Mark. 9,31
par., die, wie wir gesehen haben, ganz unter das ,,Ubergeben-
werden‘ Jesu gestellt ist, heit es dazu sehr lakonisch: ,,... sie
werden ihn téten*, ,man‘‘ wird ihn toten. Der dritte Evangelist
1aBt diesen Satz fort. Es mag ihm geniigt haben, das ganze Ge-
schehen allein mit dem Satz zu erfassen: ,,Der Menschensohn wird
iibergeben werden in die Hiande von Menschen. Mark. 9, 32 wird
hinzugefiigt, daB die Jiinger nichts verstanden und sich gefiirchtet
hatten, was Luk. 9, 45 stark unterstrichen ist, wahrend sich Matth.
17,23 eine gewisse Milderung findet, die Jiinger seien betriibt
gewesen. Es diirfte klar sein, daBl die Jiinger in ihrer driickenden
Verstindnislosigkeit, die trotz eines da und dort aufflackernden
Handelns fiir Jesus auf seinem Todesweg angehalten hat, als mit-
verantwortlich, ja als mitschuldig zu betrachten sind. Der ,Ver-
rater’ Judas konnte dann als Extremfall in diesem Zusammenhang
erkannt werden, weil er aus der kreisenden quietistischen Unklar-
heit seiner Mitjiinger hochst aktivistisch eine klare, eine verteufelt
klare Linie herausgezogen hiatte. Es sind ja nicht nur die jiidischen
Volksmassen, die sich an Jesus herandriangen, um ihn dann doch
zu ,jiibergeben*, d.h. preiszugeben und damit zu verraten. Die
Jiinger machen es letztlich nicht anders. Die Zebedaussohne bitten
den von ihnen fast als der leidende Messias erkannten Jesus um
die Ehrenplitze im Gottesreich, um dann von Jesus auf die Not-
wendigkeit des Leidens, der Todestaufe hingewiesen zu werden.
Was daritber Mark. 10, 35ff. und Matth. 20, 20ff. zu lesen ist, hat
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wiederum Luk. bezeichnenderweise weggelassen. Petrus ver-
leugnet, Judas Ischarioth ,verrat‘ seinen Herrn. Dieser tragische
Komplex konnte und muBte in der knappen Formulierung der
zweiten Leidensverkiindigung umschrieben werden.

Um so ausfiihrlicher ist aber dann doch wieder die dritte
Leidensverkiindigung Mark. 10,33f. par. mit der Angabe
der einzelnen Etappen des ,,Ubergebenwerdens® Jesu durch den
nicht genannten Judas, der jedenfalls mitgemeint ist, an die jiidi-
schen Oberen und von diesen an die Heiden. Dazu wird unter-
strichen, daB der Hinrichtung Jesu seine MiBhandlung durch Ver-
spottung, Bespeiung und GeiBelung vorangeht. Man wird hier
zunichst an die Verspottung des Judenkénigs durch die rémischen
Soldaten denken, die dann in der Leidensgeschichte selbst Mark.
15, 16ff. und Matth. 27, 27ff. erzahlt wird. Wenn Luk. wie auch
Joh. sich dariiber ausschweigen, so hingt wohl damit die lukani-
sche Fassung der dritten Leidensverkiindigung zusammen. Luk.
18, 321. lautet: ,,Denn er wird iibergeben werden den Heiden und
verspottet und verhohnt und bespieen werden, und sie werden ihn
geiffeln und toten. Die MiBhandlung Jesu durch Mitglieder des
Hohen Rates, die von den drei Synoptikern berichtet wird (Mark.
14, 65 par.), hebt sich von dem Verhalten der Romer ab, die sich
mit der einer Kreuzigung immer vorausgehenden GeiBlelung be-
gniigt haben. DaB Luk. bei der dritten Leidensverkiindigung die
von Mark. und Matth. ausdriicklich betonte Verurteilung Jesu zum
Tode seitens der jiidischen Oberen verschweigt, entspricht durch-
aus der oben besprochenen Fassung von Apgsch. 13,27f. und
Luk. 22, 71.

Damit stehen wir unmittelbar vor der schwierigsten Frage der
in den Evangelien erzidhlten Leidensgeschichte: Haben denn iiber-
haupt die jiidischen Oberen den vor ihr hochstes geistliches Ge-
richt gestellten Jesus zum Tode verurteilt? Wie ist der ProzeB
vor diesem Forum verlaufen? Wie hebt sich davon der ProzeB3 vor
Pilatus ab? Wie verhilt es sich mit der Frage nach der Kompetenz
beider Behorden nebeneinander? Wie kommt es, daB Jesus nicht
als Gotteslasterer in jiidischer Weise gesteinigt, sondern als
Rebell in romischer Weise gekreuzigt worden ist? Was hat auf
einmal den Hohen Rat gegen Jesus mobilisiert, nachdem er lingere
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Zeit zugewartet hatte? In allen vier Evangelien umfaBt der modus
prccedendi folgende Etappen:

1. Der TodesbeschluB des Hohen Rates. Mark.
14, 1f. und Matth. 26,4 wollen die jidischen Oberen Jesus ,,mit
List festnehmen und toten‘, damit nicht bei dem nahe bevorstehen-
den Passahfest ein Jdpvpos entstehe. Luk. 22, 2 bringt das nicht,
sondern nur ganz kurz: ,,Denn sie fiirchteten sich. Diese Begriin-
dung fithrt nicht iber Luk. 19,47f. hinaus, daB die jiidischen
Oberen nach der Tempelreinigung im Blick auf den Eindruck
dieses Ereignisses auf das Volk Jesus zu verderben beschlossen
hatten. Bei dem Wort #dovfioc ergibt sich eine etwas andere Sicht.
Es muB sich dabei nicht um einen ,, Aufruhr im strengen Sinn des
Wortes handeln, es kann auch ein bloBer ,,Auflauf“ der Volks-
mengc gemeint sein.®* Ein solcher schon mufBite bei der beschlos-
senen Verhaftung des stadt- und landbekannten Jesus befiirchtet
werden. Der Hohe Rat muBte das gerade beim Passahfest, zu dem
der sonst in Casarea residierende romische Prokurator nach Jeru-
salem kam, im Blick auf das dann unvermeidliche Eingreifen der
in dieser Zeitspanne verstirkten romischen Garnison befiirchten.
Damit ist noch nicht geklart, daB jetzt schon die jiidischen Oberen
beabsichtigt hitten, Jesus als einen Rebellen in die Hande der
Romer zu spielen. In dem ausgefiithrten Bericht iiber den Todes-
anschlag Joh. 11,47ff. ist das schon deutlicher, wenn dort die
jidischen Oberen im AnschluB an eine besonders groBe Wunder-
tat Jesu eine Versammlung einberufen und iiberlegen: ,,Wenn wir
ihn (Jesus) so lassen, so werden alle an ihn glauben, und die
Romer werden kommen und unseren Ort und unser Volk ver-
nichten.* Dazu: ,Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem
Jahr Hoherpriester war, sagte ihnen: /Ihr wiBt nichts und iiberlegt
nicht, daB es besser fiir euch ist, daB ein Mensch sterbe fiir das
Volk und nicht das ganze Volk vernichtet werde‘. Erst aus der
dann folgenden Deutung dieses Ausspruches durch den vierten
Evangelisten wird deutlich, daB damit der Boden einer innerjiidi-
schen Angelegenheit verlassen und Jesus den Heiden als Rebell

st Abgesehen von Mark. 14,2 und Matth. 27,24 kommt ddiovfos nur
Mark. 5,38; Matth. 27,24; Apgsch. 20,1; 21,34; 24,18 vor. R
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zur Kreuzigung ausgeliefert werden soll.*? Zunichst zeigt der
weitere faktische Verlauf der Leidensgeschichte, daB fiir die jiidi-
schen Oberen noch keine volle Klarheit herrscht. Man wird der
judischen Behorde nicht absprechen diirfen, daB sie nicht nur aus
personlicher Angst, sondern auch aus Verantwortung gehandelt
hat, wenn nun einmal das romische Eingreifen verrechnet werden
muBte. Von ihr selbst aus angesehen, hitte sie nur dann anders
handeln konnen, wenn sie sich zum rechten Messiastum Jesu be-
kannt hatte. Dieses ,,Wenn*‘ ist aber nicht realisierbar gewesen.
Die christliche Uberlieferung bejaht hier einerseits die von Gott
verhingte Zwangslaufigkeit und anderseits doch die Schuld des
Hohen Rates. Eine Antwort auf diese Aporie ist nur moglich auf
der Linie von Rom. 9, 17f.: den schuldigen Pharao hat Gott ver-
stockt.® Mit solcher Verstockung durch Gott hangt die mensch-
liche Unsicherheit derer zusammen, die ihre Verantwortung nicht
zu meistern verstehen: der Hohe Rat hat den TodesbeschluB gefaft,
kann sich aber vorerst nicht zu einer Aktion aufraffen.

2. Die Ubergabe durch Judas an den Hohen Rat.
Wie vorsichtig zogernd der Hohe Rat in der Jesussache vorgeht,
zeigt sich darin, daB es des AnstoBes durch Judas bedarf, der auf
einmal den behordlichen BeschluB, Jesus zu verhaften, auslost.
Mit dem Auftreten des Judas, das in der Uberlieferung abgesehen
von dem frither iiber das ,,Ubergeben‘ und ,,Ubergebenwerden‘¢
Dargelegten keine Begriindung erfihrt, bleibt der gegen Jesus

32 Vgl. W. Vischer, Das Christuszeugnis des Alten Testaments 2. Teil
1. Hiilfte 1942 S.43: ,,Diese Uberlegungen (sc. Joh. 11, 48ff.) fithren die
Judenschaft schlieBlich dahin, den ProzeB gegen den Messias Josua nicht
als eine innerjiidische Sache zu behandeln und sich nicht mit der Aburtei-
lung durch den Hohenrat zu begniigen, sondern diesen Menschen, der die
heiligste Hoffnung Israels in das listerlichste Gegenbild verkehrt, den
Heiden zu iiberliefern, damit sie ihn an das Holz hingen.“ Die Darstel-
lung bei Mark. und Matth. liBt erkennen, daBl dieses ,,s:chl:eﬁhch“ bei den
jildischen Oberen miithsam geschafft worden ist.

35 Solche Zulassung des Bosen durch Gott gilt fiir das ganze eschato-
logische Geschehen mit seinen Vorzeichen. Apk. 6 wird jedem apokalypti-
schen Reiter zugerufen: , Komm!“ Das bedeutet, daB Gott selbst die un-
sichtbaren bosen Michte in sichtbaren und spiirbaren bosen Vorgingen vor-
erst noch handeln 1iBt, so unbegreiflich uns das auch erscheinen mag.
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in Szene gesetzte ProzeB immer noch eine innerjiidische Ange-
legenheit. Denn Judas wendet sich nicht an die Romer, sondern
an die judischen Oberen. Er denkt, fithlt, handelt ganz als Jude.
Eine weitere Frage ist, ob die eigentliche Initiative von ihm aus-
gegangen ist oder ob er vielleicht schon vorher mit dem Hohen
Rat, bzw. einzelnen seiner Mitglieder in Verbindung gewesen ist.
Wir haben dariiber keine Kenntnis, weil die altesten Erziahler
selbst das nicht gewuBt oder nicht fiir der Uberlieferung wert ge-
halten haben. Mark. 14,10 teilt nur, das Faktum der Ubergabe
mit, das Matth. 26, 14 durch ein ,,damals‘ unterstreicht, wahrend
Luk. 22, 3 vom Satan als dem agens redet, um dann etwas exakter
als die Seitenreferenten mitzuteilen (Vers 4), Judas habe sich nicht
nur mit den Hohenpriestern, sondern auch mit den Tempel-
offizieren besprochen. Dazu paBt die weitere nur bei Luk. (Vers 0)
sich findende Mitteilung, er habe bedacht, daB die Ubergabe Jesu
,sohne die Menge‘‘ geschehen miisse. 3

3. Die Gefangennahme durch die Hascher des
Hohen Rates (mit Heranziehung der romischen
Soldaten ?). Nach einigen Geschehnissen zwischen Jesus und
seinen Jiingern, aus deren Mitte sich Judas entfernt, kommt es zur
Gefangennahme Jesu. Die Schilderung Mark. 14,43 und Matth.
26,47 macht den Eindruck der Improvisation und Unordnung, die
durch das Sichwehren der Jiinger darnach gesteigert wird. Die
Hascher haben Schwerter und Stocke. Man wird das auf die richtig
bewaffneten Tempelsoldaten und die weniger gut ausgeriisteten
Diener, Sklaven des Hohen Rates, insbesondere der fiirstlichen
Hohenpriesterfamilien zu verteilen haben. Luk. 22,47 spricht zu-
niachst nur von der ganzen Menge der Hascher, um aber nachher
(Vers 52) die genannten Einzelheiten nachzuholen, dabei hinzu-
fiigend, es seien dann auch noch die verantwortlichen Oberen und
die Tempeloffiziere erschienen. Die Gefangennahme Jesu ist eine
innerjidische Angelegenheit. Anders ist das Joh. 18,3, wo neben
den Beauftragten des Hohen Rates noch ,,die Kohorte‘ zusammen
mit ihrem ,,Chiliarchen‘ (Vers 12) erwidhnt wird. Dieses novum,

34 Luk. 22,6 ist durch den Zusatz dreo dyiov sachgemiB die Bezug-
nahme auf den ddpvfoc nachgeholt.
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das sich nur auf die romische Garnison beziehen kann, sprengt den
Rahmen des Prozesses Jesu als einer innerjiidischen Angelegen-
heit schon bei seiner Vorbereitung. Wihrend Mark. 15,16 und
Matth. 27, 27 diese romische Kohorte erst nach der Verhandlung
vor Pilatus in Erscheinung tritt, soll sie nach der johanneischen
Darstellung schon bei der Verhaftung Jesu eine Rolle gespielt
haben. Ob das vielleicht darauf schlieBen 14Bt, daB die jiidischen
Oberen sich schon im Voraus mit den Rémern und gar mit Pilatus
selbst ins Benehmen gesetzt haben? Welche Tragweite wire dem
zuzumessen? Es konnte sein, daB die jiidischen Oberen sich bei
dieser an sich nur fiir sie wichtigen Verhaftung der romischen
Soldaten als einer fiir alle Fille empfehlenswerten Polizeihilfe
bedient hitten. Immerhin wiren damit die Romer und schlieBlich
damit auch der Prokurator vorzeitig ins Bild iiber eine innerjiidi-
sche Angelegenheit gesetzt worden. Dazu kommt, daB Joh. 18,3
sehr forcierend sagt: ,,Judas nun nahm die Kohorte (einige wenige
Handschriften sagen noch forcierender: die ganze Kohorte) und
Diener von den Hohenpriestern und Pharisiern ... Soll das so
verstanden werden, daB der Hohe Rat dem die Hischer anfiihren-
den Judas die romischen Soldaten besorgt hat, oder vielleicht gar
so, daB Judas selbst das getan hat? Man kann solche Fragen nur
stellen, ohne sie bestimmt beantworten zu kénnen. Dieses Zwie-
licht beleuchtet jedenfalls sehr eigentiimlich im Voraus die immer
wieder auftauchende Frage, wann und wie die Romer am Todes-
prozeB Jesu beteiligt gewesen sind.?

35 A, Schlatter, Der Evangelist Johannes 1930 S. 327 sagt richtig:
,,Die Angabe, daB sich Judas und mit ihm die jidischen Fithrer von Anfang
an unter den Schutz der Romer begaben, gibt der johanneischen Passions-
geschichte Einheit.”“ A. Schlatter, Der Evangelist Matthius 1933 S. 737
sagt ebenso richtig: ,,Er (Judas) ging nicht zu den Romern. Judas fiihlt
als Jude. Die Entscheidung fiir oder gegen Jesus ist eine innerjiidische
Angelegenheit; denn firr Israel ist der Christus gekommen. Ob er ange-
nommen oder verworfen werden soll, das ist die Sache der Judenschaft.®
Schlatter, der auf diese Weise bei souverianer Beherrschung der zeitgenos-
sischen Judaica das Ziel des einzelnen Evangelisten scharf herausarbeitet,
14Bt dabei die einzelnen Evangelien getrennt nebeneinander stehen, wie das
ja auch im neutestamentlichen Kanon der Fall ist. Hier und da werden wohl
auch die einzelnen Berichte zu sehr harmonisiert.
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4. Der ProzeBB vor dem Hohen Rat mit schlieB-
licher Ubergabe an Pilatus zur Bestatigung des
gefallten Urteils und (oder) zur Abkldarung der
ganzen Angelegenheit. Was daritber Mark. 14, 53ff. par.
und auch Joh. 18, 12ff. erzihlt ist, zeigt zunichst einmal, daBl es
vor dem Hohen Rat eilig, improvisiert, ungeordnet zugegangen
ist, und dann vor allem, daB iiber solche mehr formalen Dinge
hinaus die Verhandlung nicht zu einer vollen Abklidrung gerade im
jitdischen Sinne vorgedrungen ist. Immerhin gibt sich der die Ver-
handlung des Hohen Rates leitende Hohepriester Kaiphas Miihe
um Wahrung der gesetzlichen Ordnung, die fiir ein Gerichtsver-
fahren ,,zwei oder drei Zeugen*‘, deren Aussagen miteinander iiber-
einstimmen miissen, vorschreibt. Das bei Mark. und Matth. — nicht
bei Luk.! — angestellte erste Verhor geht darum, ob sich Zeugen-
aussagen beibringen lassen, die ein Todesverbrechen, d.h. eine
Gotteslisterung, eine plaspnuia, ,,Blasphemie’, bei Jesus nach-
weisen. Ein Ritselwort Jesu iiber den Abbruch und Wiederaufbau
des Tempels wird in seinem fiir Jesus messianischen Sinn nicht
erfafit. Da Jesus um seines dem Hohen Rat nicht klar sein kon-
nenden Messiasgeheimnisses willen schweigt, bricht der Hohe-
priester an dieser Stelle ab. Im zweiten Teil des Verhors, das nun
plotzlich die Messiasfrage herausstellt, wird ein gewisses Ziel
erreicht, da Jesus die unmittelbar an ihn gestellte Messiasfrage
bejaht. Jetzt bricht der Hohepriester vollends ab und erwirkt die
Verurteilung Jesu zum Tode wegen — ,,Blasphemie®. Wir haben
schon oben besprochen, daB Luk. 22, 71b iiber dieses Todesurteil
sich ausschweigt. Damit hingt zusammen, daB in Vers 71a das
Wort ,,Blasphemie‘ nicht vorkommt. Bei Luk. ist, wenn auch etwas
verhiillt, das Ganze auf eine andere Ebene gestellt: es handelt sich
nur um die Messiasfrage, iiber die es zwischen Jesus und dem
Hohen Rat keine Einigung geben kann. Dabei vermeidet Luk.
einen sozusagen innerjiidischen Fehler in bezug auf die Frage der
,,Qotteslasterung‘‘. Wenn bei Mark. und Matth. wegen dieser
Siinde ein Todesurteil gefillt wird, so liegt im jiidischen Sinn
ein Fehlurteil vor. Denn mit seinem Messiasanspruch hat Jesus
sich keiner Gotteslidsterung schuldig gemacht, weil fiir diese der
ausdriickliche MiBbrauch des genannten Gottesnamens konsti-
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tutiv ist. Im Mischna-Traktat , Sanhedrin‘“ VI, 5 heiBt es: ,,Der
Lasterer ist erst schuldig, wenn er den Gottesnamen deutlich aus-
spricht.“s¢ Ob Luk. in etwaiger Kenntnis dieser scharfen Bestim-
mung, die vielleicht zur Zeit Jesu noch nicht in Geltung war, den
TodesprozeB Jesu vor dem Hohen Rat anders gestaltet hat als
die beiden anderen Synoptiker? Wichtiger ist jedenfalls, daB er
damit die Schuld der jiidischen Behorden nicht hat verneinen
wollen. Was er hat herausarbeiten wollen, ist dies: die jiidischen
Oberen konnten weder ohne Zusammenhang mit der Messiasfrage
(so im ersten von Luk. iibergangenen Verhor) noch im Zusammen-
hang mit der Messiasfrage (so im zweiten von Luk. umgestalteten
Verhor) mit dem gesuchten Delikt der Gottesldsterung zum Ziele
kommen, sodaB ihnen schlieBlich fiir ihre Absicht, Jesus zu besei-
tigen, nichts als eine Denunziation an die Adresse des Pilatus
iibrig blieb. Ahnlich und doch auch wieder anders ist die Dar-
stellung des vierten Evangelisten. Einerseits wird hier wie Mark.
2,7 (,,Was redet dieser so? Er liastert. Wer kann Siinden vergeben
auBer Gott allein?‘) die Frage der Gotteslidsterung nun doch mit
der Messiasfrage zusammengebracht, wie sich das besonders deut-
lich aus Joh. 10,33 ergibt: ,,Die Juden antworteten ihm: ,Nicht
wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern
wegen einer Liasterung, und zwar weil du, der du ein Mensch bist,
dich zu Gott machst‘.‘“ Anderseits ist aber von dieser Sicht in der
Darstellung des Todesprozesses Jesu vor dem Hohen Rat kein
Gebrauch gemacht. Joh. 18, 12ff. nimmt zunéchst nicht der regie-
rende Hohepriester Kaiphas, an dessen fritheres Wort 11,50 in
Vers 14 erinnert wird, das Verhor vor, sondern sein Schwieger-
vater Hannas, der jedenfalls zum Hohen Rat gehort. Es handelt
sich nicht um ein wirkliches ProzeBverfahren, sondern nur um ein
bloBes Feststellungsverfahren. Hannas will wissen, wie es mit
Jesu Jiingern und seiner Lehre steht, um daraus offenbar die poli-
tische Gefihrlichkeit dieser Bewegung zu kliaren (Vers 19). Da
Jesus diese Frage mit dem Hinweis auf sein 6ffentliches Auftreten

36 Zur Frage nach dem Sinn der ,,Gotteslidsterung‘ im rabbinischen
Judentum vgl. vor allem P. Billerbeck (s. Anm. 5), der zu Matth. 26, 65
ein umfassendes Material aus den Judaica durchdiskutiert.
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vor aller Welt ablehnt (Vers 20f.), kommt es zu einem abrupten
SchluB dieses Verhors, indem ein Diener des Hohenpriesters Jesus
wegen Ungebiihrlichkeit miBhandelt (Vers 22f.). Jesus wird dann
Kaiphas vorgefiihrt, der gar nichts unternimmt (Vers 24). Wir
erfahren nur, daB man Jesus darnach zu Pilatus bringt. Die inner-
judische Angelegenheit braucht dem Rémer gar nicht vorgelegt
zu werden. Vor dessen Forum sollen andere Dinge zur Sprache
kommen, die dann dazu fithren miissen, daB Jesus nicht der bei den
Juden auf Gotteslasterung stehenden und von Pilatus zu bestiti-
genden Steinigung, sondern der von Pilatus selbst fiir Rebellion
zu verhangenden Kreuzigung unterworfen wird. Es scheint, daB
sich schlieBlich das als das Kernproblem des Todesprozesses Jesu
vor dem Hohen Rat herausschilt, wie es mehr oder weniger ver-
deckt in allen vier Evangelien vorliegt.

Oder sollte vielleicht erwogen werden kénnen und miissen,
daB die jiidischen Oberen zum SchluBf (weniger zu einem klaren
BeschluB!) gekommen sind, bei Pilatus zwei Verfahren anhingig
zu machen? Erstens durch den Antrag auf Bestiatigung ihres Todes-
urteils wegen Gotteslasterung ein Verwaltungsverfahren,
dem der romische Prokurator zum Schutze des Judentums als einer
privilegierten Kultusgemeinschaft (religio licita) stattgeben muBte!
Zweitens durch die Anklage auf politisches Messiastum ein
(neues) Gerichtsverfahren, das der Prokurator zum
Schutze der romischen Majestit erst recht durchfithren muBte!
Dabei konnte es so gewesen sein, da der Hohe Rat gerne zwei
Eisen im Feuer hatte und zuwarten wollte, was dann in beiden
Verfahren vor Pilatus nebeneinander oder auch mit- und durchein-
ander herauskommen wiirde. Die dann jedenfalls drohende Kreu-
zigung nahm man dabei in Kauf oder wiinschte sie sogar.

Warum aber — so fragen wir weiter — haben sich die jidi-
schen Oberen nicht damit begniigt, ihr Vernichtungsverfahren
gegen Jesus vor ihrem eigenen Forum durchzufithren? Zwei Ant-
worten wollen hier erwogen werden: a) Die Juden konnten
nicht anders, weil sie Bedenken haben muBten, den Anklagepunkt
der Gottesliasterung vor sich selbst und dem jiidischen Volk so
sauber herauszuarbeiten, daB eine Verurteilung zum Tode durch
Steinigung zwingend war. Daher gingen sie Pilatus an, dem sie
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dann im Zusammenhang mit dem Messiasanspruch Jesu die Ver-
urteilung zur Kreuzigung abzuringen hofften. Fir diese Sicht
liegen in der Evangelieniiberlieferung Spuren vor, insoweit vor
allem bei Mark. und Matth. das Anklageverfahren auf Gottes-
listerung unklar bleibt. b) Die Juden w ol1t e n nicht anders, weil
sie gerade die Kreuzigung beabsichtigten, die sie selbst nicht ins
Auge fassen konnten und deshalb dem Pilatus abringen muBten.
Auch fiir diese Sicht liegen in der Evangelieniiberlieferung Spuren
vor, insoweit vor allem bei Luk. und noch mehr bei Joh. das An-
klageverfahren auf Gotteslasterung fast und schlieBlich ganz zu-
riicktritt. Die eigentliche Angst der jiidischen Oberen bezieht sich
an der noch einmal zu nennenden Stelle Joh. 11, 50, die 18,14
wiederholt ist, unverkennbar darauf, daB sie selbst der Unter-
stiitzung eines Rebellen schuldig gesprochen werden konnten.
Diese beiden Antwortversuche brauchen einander nicht auszu-
schlieBen. Einmal ist damit zu rechnen, daB sich erst allmihlich
wihrend der ohnehin iiberstiirzten und daher nicht recht vorbe-
reiteten Verhandlung des Hohen Rates zeigte, wie unklar dieser
beispiellose ProzeB war3, zu dessen Durchfithrung im
Blick auf das nahende Fest nicht genug Zeit blieb; man wollte
zudem Pilatus, wenn er nun einmal mit dieser Sache beschiftigt
werden muBte, sofort in Jerusalem angehen, um keine Verschlep-
pung durch die Abreise des Prokurators nach Cisarea zu erleben.
Dann aber, was mir besonders wichtig zu sein scheint, war der
vielschichtig und zum Teil gegensitzlich zusammengesetzte Hohe
Rat fiiglich auch in dieser Frage nicht restlos einig. An dieser
innerjiidischen Einschatzung des Verfahrens® zeigt die evangeli-

31 J. Schniewind, Das Evangelium nach Markus 1933 S. 182 sagt zum
TodesprozeB Jesu vor dem Hohen Rat treffend: ,,Die gesetzlichen Bestim-
mungen des A.T. wie des spiteren jiidischen Rechts sehen einen Fall wie
diesen — naturgemiB! — mnicht vor.”

35 Der Frage nach den Parteigegensitzen innerhalb des Hohen Rates
und ihren Auswirkungen auf das Verfahren gegen Jesus geht /. Klausner
in seinem Jesusbuch (s. Anm. 2 und 3) besonders sorgfiltig nach; er kriti-
siert die Behandlung der Formalien und der Sache durch den Hohen Rat
so scharf, daB er S. 465 einen Satz prigen kann wie diesen: ,Jesu Ver-
urteilung stand nicht im Einklang mit dem Geist der Pharisder: sie er-
folgte im Sinne der Sadduzier ... Klausner, der als Jude in einem ge-
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sche und apostolische Uberlieferung kein Interesse. Immerhin ist
vielleicht doch beachtlich, daB Mark. 14, 64 ,alle‘ urteilen, Jesus
sei des Todes schuldig, wiahrend Matth. 22, 66 dieses ,,alle‘‘ nicht
hat, sodaBB mit einem mehrheitlichen statt eines einheitlichen Ent-
scheides gerechnet werden kann. Ob Joseph von Arimathia, der
Mark. 15,43 und Luk. 23,50 ,,Ratsherr*, d. h. Mitglied des Hohen
Rates in Jerusalem, genannt wird, zu einer dissentierenden Minder-
heit gehort hat? Wenn Luk. 23, 51 hinzugefiigt ist, er habe ,,ihrem
Rat und Tun nicht beigepflichtet*, so konnte das so gedeutet wer-
den. Oder man miiBte annehmen, daB er sich durch Nichtteil-
nahme an der Sitzung dieser ProzeBsache entzogen hitte. So oder
so ist beachtlich, daB der Hohe Rat hier nicht einheitlich gewesen
ist, was sich ohnehin aus seiner gegensatzlichen Zusammensetzung
schon aus Sadduzidern und Pharisdern u. a. entnehmen 148t.3

5. Der ProzeB vor Pilatus mit schlieBlicher
Ubergabe an die romischen Soldaten zur Hin-
richtung. Damit, daB Jesus dem Pilatus iibergeben wird, ist
seine Verwerfung durch die Juden noch nicht klar vollzogen, doch
mehr und mehr wird sie von den beharrlichen Juden erstrebt und
schlieBlich eben doch vollzogen. Die hier eingeschobene, nur Matth.
27,3ff. eigene Erzahlung vom Ende des Judas, der seine Tat bereut,
scheint den Sinn zu haben, daBl der Jude, der den Stein ins Rollen
gebracht hat, die jiidischen Oberen an der Ubergabe Jesu an
Pilatus hindern will. Es zeigt sich, daB deren EntschluB uner-
schiitterlich feststeht. Alles, was nunmehr Mark. 15,1, bzw. 3ff.
par. und auch Joh. 18, 28ff. erzihlt ist, stellt dar, daB die schlieB-
lich dem Pilatus abgerungene Verurteilung Jesu zum Kreuzestod
eine Tat der Juden war. Luk. 23, 2 hebt innerhalb der lukanischen
Darstellung, die, wie wir gesehen haben, die Frage der Gottes-
lasterung im ProzeB Jesu nicht behandelt, durchaus folgerichtig
die rein politische Seite als Anklage der Juden gegen Jesus: ,,Wir
haben diesen erfunden als einen, der unser Volk verwirrt und es

wissen Sinne pro domo zu reden nicht vermeiden kann, hat dabei die inner-
judische Sicht des Todesprozesses auf weite Strecken gut erfaBt.

39 Schalom Asch hat in seinem Roman ,,Der Nazarener* 1040 den
Rabbi Nikodemus als einen Vertreter der Prasirier in den Hohen Rat ver-
setzt und laBt Judas Ischarioth dort als Zeugen auftreten.
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davon abhilt, dem Kaiser Steuern zu geben, und der sagt, er sei
der Messiaskonig. Doch die Juden miissen es erleben, daB8 Pila-
tus von der Schuld Jesu als eines angeblich staatsgefihrlichen Re-
bellen nicht zu iiberzeugen ist und trotz der Bejahung der Messias-
frage durch Jesus selbst diesen frei lassen will. Er macht ver-
schiedene Versuche, diesen Fall abzuschieben oder an die Juden
zuriickzuschieben. Die zunichst hier eingeschobene, nur Luk.
23, 6ff. eigene Szene, Herodes Antipas als den Landesherrn des
Galilders mit der Sache zu beschiftigen, hat nur das Ergebnis, daBl
auch dieser von der Schuld Jesu nicht zu iiberzeugen ist. Es folgt
der Versuch mit dem wirklichen Rebellen Barabbas — Matth.27,19
verstiarkt durch die Warnung seitens der Frau des Pilatus —, fiir
den sich aber die aufgebotenen Volksmassen begeistern, sodal3
Pilatus schlieBlich nolens volens, zum Zeichen seiner Unschuld
seine Hiande vor dem tobenden Volk waschend (nur Matth. 27,24
iiberliefert), Jesus zur Kreuzigung seinen Soldaten iibergibt. Im
johanneischen Bericht ist abgesehen von den eigentiimlichen Ge-
spriachen des Pilatus mit Jesus, die fiir das ProzeBverfahren nichts
austragen, so wichtig sie sicherlich an sich sind, gegeniiber den
Synoptikern folgendes eigenartig und auch neuartig: Pilatus ver-
sucht es nach dem MiBlingen mit Barabbas mit der ,,Ecce homo*-
Vorfithrung Jesu, wird aber dann um so mehr von den Juden mit
der Drohung, ihn bei seinem kaiserlichen Herrn zu verklagen,
unter Druck gesetzt. Als er sich feierlich auf seinem Richterstuhl
niederlaBt, sieht das so aus, als wenn er sich noch alle Entschei-
dung in seinem Sinn vorbehielte. Der Tumult der tobenden Menge
bricht wieder los. Und Pilatus iibergibt Jesus zur Kreuzigung
seinen Soldaten.

Man hat den Eindruck, daB Pilatus es am liebsten so ge-
macht hatte wie der Prokonsul Gallio in Korinth, als diesem
Apgsch. 18,12—17 der Apostel Paulus von den Juden mit fol-
gender Anklage vorgefithrt wurde: ,Dieser iiberredet die Men-
schen, Gott zu verehren wider das Gesetz‘. Da benahm sich dieser
hohe Beamte denkbar verniinftig: er 1aBt weder Paulus noch die
Juden zu Wort kommen. Er will vielmehr wissen, ob Paulus ein
konkretes Delikt begangen habe, will aber nichts wissen von
internen jiidischen Streitigkeiten und jagt alle miteinander fort.
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Die schreienden Juden halten sich dann an ihrem Synagogenvor-
steher schadlos, den sie verpriigeln. ,,Und Gallio kiimmerte sich
in keiner Weise darum.* Diese Szene entbehrt nicht eines geradezu
komischen Beigeschmacks. Beim TodesprozeB Jesu ging es des-
halb nicht so harmlos zu, weil die von den jiidischen Oberen for-
cierte Messiasfrage hineinspielte, der Pilatus als der fiir Ruhe
und Ordnung in dem messianisch aufgeregten Paldstina verant-
wortliche Beamte Rechnung tragen muBte. Diesem Sachverhalt
entspricht das urchristliche Kerygma der apostolischen Predigt,
wo, wie wir gesehen haben, Pilatus entweder nur genannt oder
ausdriicklich entlastet ist, wihrend die Juden als die eigentlich
Verantwortlichen und Schuldigen belastet sind. Gerade dieses
Kerygma ist in der Berichterstattung der Evangelien trotz aller
Unausgeglichenheiten im einzelnen zwingend entfaltet. Dabei ist
man aber doch nicht so weit gegangen, wie das in apokryphen
Evangelien und verwandten Erzeugnissen wie den Pilatusakten
geschehen ist. Es sei nur daran erinnert, da im Anfang des uns
erhaltenen Fragments der Leidens- und Auferstehungsgeschichte
im Petrusevangelium erzihlt ist, die Juden und insbesondere Hero-
des Antipas seien nicht nur die eigentlichen Richter, sondern auch
die Vollstrecker des Todesurteils gegen Jesus gewesen. Wihrend
auf dieser Linie Pilatus im Gefolge seiner Frau schlieBlich zum
Heiligen erhoben worden ist, wird er in einem anderen Strang der
apokryphen Uberlieferung wegen seines Todesurteils gegen Jesus
wieder um so mehr als Bosewicht und Unhold belastet.® Von
einem solchen Fiir und Wider weil der biblische Bericht nichts.

Was das im Neuen Testament dargestellte Verhalten des
Pilatus betrifft, so sind schlieBlich noch zwei vielverhandelte Ein-
zelfragen zu erdrtern. Man hat gemeint, daB eine genauere Auf-
hellung der Frage nach der Kompetenz des jiidischen Hohen
Rates gegeniiber den Befugnissen des rémischen Prokurators mehr
Licht in das Ganze bringen koénne. Joh. 18,31 lesen wir: ,,Es sagte
nun Pilatus ihnen (den jiidischen Oberen): ,Nehmt ihr ihn und
richtet ihn nach eurem Gesetz!‘ Es sagten ihm die Juden: ,Uns
ist es nicht erlaubt, jemanden zu toten‘.*“ Alle Evangelien stellen

0 Vgl. Anm. 12,
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den TodesprozeB Jesu in Ubereinstimmung mit dieser Anschauung
dar, der zufolge der jiidische Hohe Rat, solange er unter den
romischen Prokuratoren stand, nicht das Recht hatte, ein Todes-
urteil vollziehen zu lassen, weil dieses romischerseits bestatigt
werden muBte. Demnach muBte eine Steinigung, zu der die Juden
einen Gotteslasterer verurteilen konnten, von den Romern be-
willigt werden, wiahrend fiir innerjiidische Dinge eine Kreuzigung
tiberhaupt nicht zur Debatte stand. Die Steinigung des Stephanus
ist entweder ein Ausnahmefall als Lynchjustiz, oder aber es ist
den jiidischen Oberen noch rechtzeitig die Erlaubnis zum Vollzug
der Steinigung gegeben worden, ohne dafl dies ausdriicklich er-
zahlt ist. Zu erwigen ist m. E. aber auch, daB sich in diesem Fall
wie auch sonst die Juden auch als Behorde einen Ubergriff haben
zu Schulden kommen lassen, wofiir ihnen nachher Indemnitat
bewilligt worden ist. Oder es konnte auch so gewesen sein, daB
die jiidischen Oberen zur Vollstreckung des Urteils so etwas wie
eine Blankovollmacht in den Hinden gehabt haben, was bei dem
zeitweise guten Verhiltnis zwischen dem regierenden Hohen-
priester und Pilatus nicht ausgeschlossen erscheint. Fiir den
TodesprozeB Jesu ist daraus deshalb auch schon nichts zu ent-
nehmen, weil es hier bei der Forcierung nach der politischen Seite
hin von vorneherein um die jiidischerseits zum mindesten riskierte,
einkalkulierte oder gar beabsichtigte Kreuzigung ging. Das ergibt
sich nicht nur aus der Analyse der einzelnen Berichte, sondern
gerade aus dem Satz, der auf Joh. 18,31 mit Vers 32 folgt: ,,Auf
daB das Wort Jesu erfiillt wiirde, das er gesprochen hatte, indem
er anzeigte, mit welchem Tode er sterben miisse.* Wenn damit die
Kreuzigung visiert ist, so liegt hier ein MiBverstindnis zwischen
Pilatus und den Juden vor: er denkt an die Steinigung, die sie mit
seiner Bestiatigung vollziehen diirfen; sie aber denken an die Kreu-
zigung, deren Durchfithrung ihnen nicht zusteht.

11 Gegen die Meinung der Meisten, die sich in der Frage nach der
Kompetenzverteilung zwischen Pilatus und dem Hohen Rat vor allem Thk.
Mommsen als dem Darsteller der romischen Rechts- und Staatsgeschichte
angeschlossen und die verwickelten Judaica einbezogen haben, hat sich
H. Lietzmann in der PreuBischen Akademie der Wissenschaften 1931 mit
einem Vortrag itber den ProzeB Jesu gewandt und behauptet, der Bericht
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Die zweite noch ausstehende Einzelfrage hat es ganz ab-
gesehen von diesen juristischen Dingen mit der persénlichen Ein-
stellung des Pilatus zu tun. Man hat gemeint, daB die
Entlastung der Person des romischen Richters ungeschichtlich sei,
weil schon die dlteste Uberlieferung in ihrer gegnerischen Ein-
stellung gegen alles Jiidische um so mehr von romfreundlichen
Tendenzen a tout prix sich habe bestimmen lassen. Fiir die ein-
hellige Darstellung im Kerygma und in allen Evangelien, daf}
Pilatus von der Unschuld Jesu iiberzeugt gewesen sei, spricht
aber nun am sichersten, daB trotz aller Ausfiihrlichkeit der evan-

iiber die Verurteilung Jesu durch den Hohen Rat Mark. 14,55—02 sei
unhistorisch, der Hohe Rat habe Jesus nur verhaftet und ihn dann den
Romern iibergeben. Dagegen hat sofort F. Biichsel in einem Aufsatz iiber
die Blutgerichtsbarkeit des Synhedrions, Zeitschrift fiir die neutestament-
liche Wissenschaft 1931, mit guten Griinden polemisiert, sodaBl er durch
eine Replik des Angegriffenen, ebd. 1932, nicht widerlegt worden ist. Fiir
das historische und theologische Verstindnis des Todesprozesses Jesu ist
durch diese Debatte nichts Forderliches herausgekommen. Mommsen hat
sich im 5. Bd. seiner romischen Geschichte 1. Aufl. 1885, 10. Aufl. 1927
S. 512 so geduBert: ,Diesem Synhedrion und seinem Hochpriester, den
jetzt als Vertreter des kaiserlichen Landesherrn der Procurator ernannte,
lieB oder iibertrug die romische Regierung diejenige Competenz, welche in
den hellenischen Unterthanengemeinden den stidtischen Behorden und den
Gemeinderithen zukam. Sie lieB mit gleichgiiltiger Kurzsichtigkeit dem trans-
cendentalen Messianismus der Pharisider freien Lauf und dem bis zum Einr
treffen des Messias fungierenden keineswegs transcendentalen Landescon-
sistorium ziemlich freies Schalten in Angelegenheiten des Glaubens, der Sitte
und des Rechts, wo die romischen Interessen dadurch nicht geradezu beriithrt
wurden. Insbesondere betraf dies die Rechtspflege ... Die Criminaljustiz
iiber dieselben (sc. die Juden) iibte diese (sc. die jiidische Behorde) wahr-
scheinlich concurrirend mit dem romischen Procurator; nur Todesurtheile
konnte sie nicht anders vollstrecken lassen als nach Bestitigung durch den
kaiserlichen Beamten.” Wenn ein solches Votum etwas vage erscheint, so
liegt das an den gerade in den Beziehungen zwischen Pilatus und dem
Hohen Rat vagen Verhiltnissen. Es liegt also in der Natur der Sache, wenn
die vielen juristischen Studien, die man immer wieder diesem Gegenstand
gewidmet hat, keine neue Klarheit haben schaffen kdénnen. Als eine sym-
pathische, jedoch aus mancherlei Griinden miBlungene Probe aus der neueren
Zeit sei genannt: Gustav Lippert, Pilatus als Richter, eine Untersuchung
iiber seine richterliche Verantwortlichkeit an der Hand der den Evangelien
entnommenen amtlichen Aufzeichnungen des Verfahrens gegen Jesus 1923.
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gelischen Berichterstattung keine Spur davon zu finden ist, dafl
Pilatus in irgendeinem Stadium des Verfahrens daran gedacht
hitte, die Anhinger des Messiaspriatendenten Jesus zu fassen. Den
Jingern Jesu ist kein Haar gekriimmt worden. In den anderen
Fallen von messianischen Rebellionen, iiber die wir mancherlei
Nachrichten vor allem durch Josephus haben, ohne daB dieser
Romerfreund solche Tumulte als messianische Bewegungen recht
gekennzeichnet hat, wurde jeweils sofort gegen Fiihrer und An-
hanger hart vorgegangen. Wie grausam gerade ein Pilatus zu-
packen konnte, wird Luk. 13,1 erzdhlt: ,Einige aber, die damals
anwesend waren, erzihlten ihm (Jesus) iiber die Galilder, deren
Blut Pilatus mit ihren Opfern gemischt hatte. Josephus berichtet
iiber diesen Gewaltakt nichts, der aber deshalb nicht ungeschicht-
lich zu sein braucht. Im i{ibrigen berichtet Josephus iiber andere
Taten und Untaten des Pilatus, die diesen als einen skrupellosen
Mann erscheinen lassen. Um so eindriicklicher ist es, daB er von
Jesus offensichtlich beeindruckt war, auch wenn er aus Zweck-
maBigkeitsgriinden ihn nicht freigegeben hat.*2 —

Wer alles hat die Verantwortung fiir den schmachvollen
QGalgentod Jesu Christi zu tragen? Als Behoérde in erster Linie
der jiidische Hohe Rat in Jerusalem und in zweiter Linie der
Prokurator aus Rom! Beide Behorden sind dabei von den ihnen
nahestehenden Landsleuten nicht isoliert gewesen. Es ergibt sich
fiir beide behordliche Instanzen mit den anderen eine Solidaritat
im Bosen, aber auch zum Guten. Die jiidischen Oberen haben um
sich viele Gefolgsleute, die nach Kraften mitmachen, und tobende
Volksmassen, die sich ohne weiteres in den Ruf , Kreuzige! Kreu-

42 Von hier aus wird man der Pointe in der Erzihlung ,,Le Procura-
teur de Judée‘* von Anatole France nicht zustimmen konnen, wenn dort
Pilatus mit einem Freund allerlei orientalische Erinnerungen austauscht,
ohne sich auf Jesus besinnen zu konnen. Hier ist der SchluB dieser Erzih-
lung: (der Freund berichtet) «Il se faisait appeler Jésus le Nazaréen, et
il fut mis en croix pour je ne sais quel crime. Pontius, te souvient-il de
cet homme? / Pontius Pilatus fronca les sourcils et porta la main a son
front comme quelqu’un qui cherche dans sa mémoire. Puis, aprés quelques
instants de silence: — Jésus? mumura-t-il, Jésus le Nazaréen? Je ne me
rappelle pas.»
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zige!‘“ hineinpeitschen lassen. Es ist das nicht nur der Pdbel,
sondern auch das Volk, das jiidische Volk als solches, wenn Luk.
23,13 und Matth. 27,25 statt des etwas verachtlichen ,,Ochlos*
(dyAoc) der ,Laos* (iads) auf den Plan tritt. Es sind auch andere
Leute aus diesem Volk da, die zusammen mit den klagenden Frauen
Jesus auf der via dolorosa begleiten. Dem Hohen Rat selbst hat
Joseph von Arimathia angehoért und sich von seinen Kollegen ge-
schieden. Neben Pilatus stehen die romischen Soldaten ebenso
verantwortungslos wie roh. Doch zu ihnen gehodrt der Centurio
als der erste deutlich bekennende Zeuge aus dem Heidentum, und
zwar vor der Auferstehung Jesu. Diese neue Grofitat Gottes haben
dann die in Wirrnis und Feigheit gestoBenen Jiinger Jesu allen
gepredigt, ,,dem Juden zuerst und dem Griechen, um mit dem
Heidenapostel Paulus zu sprechen, der trotz allem, in das er als
Feind der christlichen Gemeinde zunichst hineingestoBen war, an
seinen Volksgenossen festgehalten hat. Es leidet keinen Zweifel,
daB die damaligen Juden, Heiden und Christen Typen fiir uns
heutige Menschen sind. Daher: ,,Nun, was du, Herr erduldet, ist
alles meine Last; ich hab es selbst verschuldet, was du getragen
hast — so heiffit es im Passionslied Paul Gerhardts aus der Zeit
des DreiBigjihrigen Krieges.

Die Gottesverkiindigung Jesu und der Gottes-
gedanke des Spitjudentums

Von Prof. Dr. WERNER GEORG KUMMEL, Ziirich.

Die Frage nach dem Verhiltnis der Gottesverkiindigung Jesu zum
Gottesgedanken seiner jiidischen Zeitgenossen ist vor 20 Jahren
von neuem in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion
iiber den wesentlichen Charakter der Verkiindigung Jesu iiber-
haupt gestellt worden durch Karl Holls Arbeit iiber ,,Urchristen-

40



	Der Todesprozess des Messias Jesus : die Verantwortung der Juden, Heiden und Christen für die Kreuzigung Jesu Christi

